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1. Einführung 
Die Zeit, in der sich das Arbeitsfeld der Arbeits-
geimnschaft Jugendliteratur und Medien in der 
GEW (AJuM) auf die klassischen Techniken 
Buch und Bild ausrichten konnte, sind vorbei. 
Mit all dem, was sich um den Begriff Hyperme-
dia rankt, ist nicht nur eine quantitative Auswei-
tung eingetreten. Auch qualitativ hat sich etwas 
verändert.  

Besonders öffentlichkeitswirksam treten solch 
neue Formen des Medienkonsums dann in Er-
scheinung, wenn sie in gesellschaftlich geächte-
ten Bereichen wie Gewalt oder Sex Anwendung 
finden. Vor allem PädagogInnen stehen solchen  
Angeboten jedoch häufig hilflos gegenüber. 
Aufklärung tut also not. 

Genau dieser Aufgabe widmete sich eine Ta-
gung der AJUM Baden-Württemberg in der 
Hochschule der Medien Stuttgart im Oktober 
2002. Referate und Berichte von diesem Tag 
werden hier nun abgedruckt, um das Thema 
nachhaltiger für die Pädagogik bereit zu stellen.  

Selbst im Verlaufe eines Tages konnten nicht 
alle, unsere Zielgruppe interessierenden Inhalte 
des Themas aufgegriffen werden. Wir haben 
uns daher bemüht, die fehlenden Aspekte durch 
zusätzliches Material zu ergänzen. Es sollte ein 
kleines Kompendium entstehen, mit dem sich 
Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Er-
zieher sowie andere im Bereich Medienbildung 
Tätige einen ersten Überblick machen sowie 
kritische Denkanstöße erarbeiten können. Fol-
gende Inhalte werden nun angeboten: 

Zu Beginn der Materialien stellt Professor 
Horst Heidtmann dar, in welchen künstle-
risch-gesellschaftlichen Rahmen sich Dar-
stellungen von Gewalt einordnen lassen. Er 
zieht dabei Linien von der Antike über die 
frühe Neuzeit bis heute. 

Im zweiten Beitrag wird an einem konkreten 
Beispiel - dem Märchen „Hänsel und Gre-
tel“ - nachgezeichnet, wie sich Angst ma-
chende Inhalte und ihre bildliche Darstel-
lung verändern. Zugrunde liegt die These, 
dass die jeweilige Kommunikationssituation 
großen Einfluss auf Form und Wirkung hat.  

Sabine Mosler unterzog sich der Mühe, die 
neueren Bestimmungen zum Jugendschutz 
systematisch zusammenzufassen. Durch 
ihren Beitrag gewinnt man einen Einblick in 
die ab 2003 geltenden Bedingungen. 

Ebenfalls als Zusammenfassung von Ent-
wicklungen ist der Beitrag von jugend-

schutz.net zu werten. Das Autorenteam um 
Friedmann Schindler zeigt Entwicklungen 
auf dem Markt der netzgebundenen Com-
puterspiele auf. Es zieht Schlussfolgerun-
gen für den Jugendschutz und benennt 
Thesen hauptsächlich zur Wirkung von 
Spielen in Bezug auf das Sozialverhalten 
Jugendlicher. 

Hartmut Giselmann geht ebenfalls auf Fol-
gen für das Sozialverhalten ein. Mit seiner 
Darstellung will er zusätzlich dazu führen, 
Computerspiele nicht lediglich auf formale 
Aspekte der Gewaltdarstellung zu beurteilen 
sondern auch die oftmals brisanten politi-
schen und sozialen Botschaften zu sehen. 

Den Abschluss der Zusammenstellung bil-
den drei Beispiele zur aktiven Medienbil-
dung. Zwei befassen sich mit dem häufig 
vernachlässigten Hörbereich. Christian Mül-
ler-Gebhard schlägt dafür zunächst den 
Weg über den Computer ein. Seine Ziel-
gruppe sind Mediennutzer ab der Sekundar-
stufe. 

Dr. Helga Jud-Krepper widmet sich dage-
gen dem Kindergarten und der Grundschule 
und zeigt, wie man mit traditionellen Gerä-
ten aber auch modernen MIDI-Recordern 
Medienerziehung in kleinen Schritten ma-
chen kann. 

Christine Kaiser stellt ein bundesweit erhält-
liches Medienpaket vor, mit dem alle Alters-
gruppen unterschiedliche Medienprodukte 
erstellen können. Der Computer kann ge-
nutzt werden - es sind aber auch andere 
Techniken mit dem Paket möglich. 

 

Ohne die Bereitschaft Wortbeiträge zu überar-
beiten bzw. ohne die Zustimmung zum kosten-
losen Abdruck wäre das Heft nicht möglich ge-
wesen. Dafür bedanken wir uns bei den Autorin-
nen und Autoren sowie den die Rechte überlas-
senden Institutionen jugendschutz.net und Ver-
lag xx. 

Wolfgang Antritter, 
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Me-
dien, Baden-Württemberg 
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Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien 
(AJuM) in der GEW ... 

... sichtet und prüft Kinder- und Jugendliteratur und -medien unter dem Gesichtspunkt der Verwend-
barkeit in pädagogischen Arbeitsfeldern. Die Ergebnisse dieser von mehr als 1000 Pädagoginnen 
und Pädagogen aus allen Bundesländern getragenen Arbeit fließt unmittelbar ein in die pädagogi-
sche Praxis, außerdem in die direkte Beratung von Kindern, Eltern, Lehrkräften usw., in Fortbildungs-
veranstaltungen und zahlreiche Publikationen. Die verschiedenen Organisationsebenen der AJuM 
bilden zusammen mit engagierten Kolleginnen und Kollegen ein bundesweites ... 

... Netzwerk Kinder- und Jugendmedien und Leseförderung. 

Schwerpunkte der von der AJuM getragenen Arbeit sind: 

· Rezensieren von Kinder- und Jugendliteratur, Videos, Audiokassetten und CD-ROMs 

· Erstellung einer wachsenden Datenbank, in der sich diese Besprechungen finden 

· Erstellung einer kontinuierlich aktualisierten Liste von Taschenbüchern und anderen Büchern, zu 
denen es Handreichungen für den Unterricht gibt 

· Erstellen von Materialien, Broschüren und Auswahllisten für die pädagogische Arbeit mit Kinder- 
und Jugendbüchern und anderen Medien 

· Herausgabe der Zeitschrift "Beiträge Jugendliteratur und Medien", die seit 2001 mit der Zeit-
schrift "Schulbibliothek aktuell" verbunden ist. 

· Veröffentlichung von Sekundärliteratur zur Medienpädagogik und Kinder- und Jugendliteraturfor-
schung durch die AJuM oder deren Mitarbeiter/innen 

· Vergabe des Heinrich-Wolgast-Preises der GEW für hervorragende Kinder- und Jugendliteratur 
zur Arbeitswelt 

· Veranstaltung von Seminaren, Tagungen und anderen Fortbildungsveranstaltungen zur Kinder- 
und Jugendliteratur, Leseförderung und Medienpädagogik 

Kontaktadressen in den Bundesländern: 

Vorsitzende: Regina Pantos, Badenallee 27,14052 Berlin 
Landesstellen: 
Baden-Württemberg: Madeleine Braunagel, Ringstraße 18, 76228 Karlsruhe 

Bayern: Wolfgang Kirschner, Eberhard-Faber-Str. 43,92318 Neumarkt/Opf 

Berlin: Ute Wolters, Odenwaldstraße 4, 12161 Berlin 

Bremen: Yasmina Wöbekind, Bodenheimer Str. 6, 28199 Bremen 

Hamburg: Geralde Schmidt-Dumont, Beim Rauhen Hause 14,22111 Hamburg 

Hessen: Hannelore Verloh, Heuweg 1,35759 Driedorf 

Mecklenburg-Vorpommem: Steffi Isachsen, Schotterstraße 5, 23968 Bamekow 

Niedersachsen: Dorothee Fedder-Borchard, Kiebitzweg 21, 30880 Laatzen 

Nordrhein-Westfalen: Frank Meißner, Am Buchenwald 7, 44339 Dortmund 

Rheinland-Pfalz: Herbert Reiß, Deidesheimer Str. 23, 67067 Ludwigshafen 

Sachsen: Dr. Gabriele Binroth, August Bebel Str. 29, 04275 Leipzig 

Schleswig-Holstein: Jürgen Meyer, Am Moorteich 19, 23619 Heilshoop 

Thüringen: Bärbel Jähnert, Am Weinberg 24, 07554 Söllmnitz  
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kehr bzw. auf dem Schulweg (auf zehn 
zählen nicht vergessen!). 

· Türe zumachen, Türe abschließen. 
· Autos halten vor der Ampel. 
· Autos fahren an. 
· Autos fahren schnell an mir vorbei. 
· Ampelgeräusch für Blinde. 
· Lastwagen oder Bus oder Straßenbahn 

oder S-Bahn fährt, hält. 
· Zur Tlüre gehen (evtl. die Treppe raufge-

hen). 
· Aufschließen. 
· Türe fällt ins Schloss. 

4.8 Beispiel Bilderklangbuch1) 

Geräusche, Klänge oder Töne werden geordnet 

· nach Materialien der Klangerzeugung 
(Holz, Metall, Steine etc.), 

· nach Themen (Tierlaute, Handwerkszeug, 
Verkehrsmittel, im Geschäft, im Kindergar-
tenraum, auf dem Spielplatz etc.).  

5. Anregungen zur Weiterarbeit:  
5.1 Klanggeschichte/ Vertonung eines 
Bilderbuches/ Hörspiel 

Kinderthemen können sein: Freundschaft, 
Schuleintritt, Streiten... 

mit offenem Ende:  
Die Erzieherin/Lehrerin produziert einen soge-
nannten „akustischen Anreißer“, ein kleines 
Hörspielabenteuer mit offenem Ende, das die 
Kinder nach dem Anhören spontan zu Ende 
spielen. Das besondere daran ist, dass am 
Ende der Hörszene immer eine Heldin oder ein 
Held aus einer Kassettenserie, die den Kindern 
bekannt ist, auftaucht. Diese/r bietet an, das 
angesprochene Problem zu lösen.  

Vorschläge für mögliche Hörszenen: 

· Einige Jungen spielen mit Feuer. Benjamin 
Blümchen kommt: „Töröh, was macht ihr 
denn da?“ 

· Einige Kinder haben sich im Wald verlau-
fen. Sie bekommen Angst und wissen nicht, 
was sie tun sollen. Da taucht Bibi Blocks-
berg auf: „Hex, hex...“ 

· Drei Geschwister haben Ärger mit ihren 
Eltern, die ihnen endlose Vorträge über 
mangelnde Ordnung halten. Da tauchen die 
Turtles auf und kommentieren mit Überzeu-
gung: „Megaschrott.“ 

· Drei Freundinnen sehen fern, obwohl die 
Eltern es verboten haben. Da taucht Pippi 
Langstrumpf auf: „Uiuiuih, euch fällt wohl 
gar nicht anderes mehr ein?“ 

5.2 Herstellen und Aufnehmen künst-
licher Geräusche 

Man kann mit verschiedenen Materialien expe-
rimentieren, um herauszufinden, welche Geräu-
sche sie machen (s. auch Hörmemory). Will 
man ein bestimmtes Geräusch erzeugen, sollte 
man sich an den „klassischen“ Techniken orien-
tieren. Natürlich will und soll jedes Kind aber 
erst einmal mit den unterschiedlichsten Materi-
alien experimentieren. Anregungen dazu gibt 
es in der Geräuschewerkstatt In: Hansen Leo/
Gerd Manzke: Hexen und Monster im Kinder-
zimmer. Remscheid 1993 

6. Anmerkung 

1) vgl. Näheres in: Handbuch 1995, Band II, S. 
316 

7. Literatur 

Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Handbuch 
Medienerziehung im Kindergarten. Teil 1: Pä-
dagogische Grundlagen. Teil 2: Praktische 
Handreichungen. Opladen 1994/95. 

Eder Sabine/Norbert Neuß/Jürgen Zipf: Me-
dienprojekte in Kindergarten und Hort. Das 
Nachschlagewerk für eine kreative Medienar-
beit mit Kindern. Berlin 1999. 

German Heide/Sylvia Näger/Ida Pöttinger/
Karen Wien: Töne für Kinder. Kassetten und 
CDs im kommentierten Überblick. Ausgabe 
1999/2000. München 1999. 

Hansen Leo/Gerd Manzke: Hexen und Monster 
im Kinderzimmer. Remscheid 1993. 

Maier Rebecca/Claudia Mikat/Ernst Zeitter: 
Medienerziehung in Kindergarten und Grund-
schule. 490 Anregungen für die praktische Ar-
beit. München 1997. 

Näger, Sylvia: Kreative Medienerziehung im 
Kindergarten. Ideen, Vorschläge, Beispiele. 
Freiburg 1999. 
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2. Gewalt in den Medien: 
Zur Ästhetik der Gewalt 

von Horst Heidtmann 
Mediale Inszenierungen von Gewalt, jede 
denkbare Art von Gewaltdarstellungen in den 
Medien sind kein modernes Phänomen, keine 
Erscheinung des 20. oder gar 21. Jahrhunderts, 
sondern sie sind integraler Bestandteil aller 
künstlerischen Darstellungsformen seit den 
Anfängen der Menschheitsgeschichte. Die 
Götter und Fabelwesen in den frühen - von 
Menschen generierten und ausgestalteten - 
religiösen Mythen waren nicht nur liebenswert 
und hilfsbereit, sondern neigten oftmals auch 
zu drastischer Gewalt. Viele epische und 
dramatische Dichtungen der Antike, die Reisen 
des Odysseus, der Kampf um Troja, der 
Vatermord des Oedipus, sind geprägt vom 
Gewalthandeln der göttlichen wie menschlichen 
Protagonisten. 

Die Darstellung von Gewalt ist seit der Antike 
auch ein von Künstlern - oder Kunsttheoreti-
kern - reflektierter, theoretisch bewusst durch-
dachter Aspekt künstlerischer Arbeit. Im antiken 
Griechenland war Ästhetik zunächst die Lehre 
von den Gesetzen des Schönen (vom griechi-
schen Begriff „Aisthetike“: empfinden, Empfin-
dung, oder allgemein: Sinneswahrnehmung). 
Die Ästhetik entwickelte sich aus der antiken 
griechischen Philosophie heraus und beschäf-
tigte sich mit der Fähigkeit des Menschen, 

· das Schöne zu erkennen, 

· das Schöne zu gestalten, 

· das Schöne zu genießen. 

Doch bereits in den antiken Theatertheorien 
(Aristoteles) finden sich Überlegungen dazu, 
dass Kunstwerke (Dramen, Theaterstücke) 
nicht nur dann auf den Menschen wirken, wenn 
sie schön sind, sondern dass sie vor allem 
dann wirken, wenn sie die Gefühle des Men-
schen ansprechen, Empfindungen bei ihm 
auslösen. Nach diesen philosophischen Kon-
zepten zielt „das Schöne“ auf Gefallen, Wohl-
gefallen. „Das Komische“ zielt auf die Erzeu-
gung von Heiterkeit, auf Lachen, und dadurch 
auf Spannungslösung. „Das Tragische“ hinge-
gen zielt auf Mitempfinden, Mitleiden.  

Mit der Entstehung der bürgerlichen Literatur im 
18. Jahrhundert beschränken sich Literatur- 
und Kunsttheoretiker nicht mehr länger auf 
normative Festlegungen des Schönen, auf das 

Verfassen von „Poetiken“, sondern sie studie-
ren differenzierter die Wirkung künstlerischer 
Darstellungen. Zu den Theoretikern, die Kunst-
auffassungen des 18. Jahrhunderts am nach-
haltigsten beeinflusst haben, gehört der Eng-
länder Edmund Burke. Seine Untersuchung 
vom „Erhabenen und Schönen“ (von 1757) gilt 
als Klassiker einer empirisch begründeten (also 
auf Erfahrung und Beobachtung beruhenden 
und nicht nur philosophisch entwerfenden) 
Ästhetik. 

Burkes Überlegungen stehen im Kontext einer 
damals populären Literaturform, die sich zu 
dieser Zeit vor allem in England etabliert hatte, 
nämlich dem „Schauerroman“ („Gothic Novel“), 
dessen Geschichte 1764 mit der gruseligen 
Erzählung „The Castle of Otranto” (von Horace 
Walpole) beginnt. Die „Gothic Novel“ war eine 
Literaturform, die bewusst Schrecken und 
Angst beim Leser erzeugen wollte, eine Dich-
tung also, die für ein bürgerliches Lesepublikum 
die Analysen Burkes praktisch-erzählerisch  
und offenkundig auch unterhaltsam - umsetzte. 

Edmund Burke vertritt 1757 die These, dass die 
Wirkung von Kunst mit menschlichen Gemüts-
erregungen einhergeht. Burkes Überlegungen 
lassen sich auf die Grundaussage reduzieren, 
dass die Bedeutung eines Kunstwerkes an der 
Intensität der Gefühle zu messen ist, die es im 
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Abbildung 1: Detail aus der Holzdecke von 
St. Martin in Zillis, Graubünden, (1130/40), 

mit einem Bild aus dem Leben des 
Kirchenpatrons (Quelle: Toman, Rolf (Hrsg.), 
Die Kunst der Romanik, Köln 1996, S. 394) 



Rezipienten auslöst. Diese Gefühle 
werden im Menschen durch „das 
Erhabene“ oder durch „das Schöne“ 
ausgelöst. Schönheit ist für Burke aber 
nicht vorrangig - wie in der Antike - 
Harmonie oder Perfektion. Durch 
Schönheit wird im Menschen ein Gefühl 
der Liebe, des Wohlwollens (oder damit 
korrespondierender Gefühle) geweckt. 

Schönheit ist nach Burke vor allem 

· die Kleinheit der Dimension, also 
das besonders Kleine; 

· das harmonisch Geformte, ge-
schwungene Linien, gerundete 
Formen; 

· das Reine und Klare, das Kräftige 
und Lebhafte, aber nicht das zu 
stark Expressive. 

Für Edmund Burke ist jedoch eine 
weitere ästhetische Kategorie, näm-
lich „das Erhabene“, weitaus interes-
santer als „das Schöne“. Er beschäftigt 
sich wesentlich intensiver mit „dem 
Erhabenen“ und bringt damit in der 
Mitte des 18. Jahrhunderts eine zentrale 
Prämisse der antiken Ästhetik oder der damali-
gen Kunsttheorie überhaupt ins Wanken. 

Für Burke ist nicht mehr das Schöne bzw. die 
Darstellung des Schönen Hauptgegenstand der 
Kunst, und die Darstellung des Schönen ist 
nicht zugleich mehr die Hauptquelle des 
Vergnügens an der Kunst, sondern wichtiger ist 
das Erhabene, das Erhabene im Sinne starker 
Gefühle. Und die stärksten Gefühle werden im 
Menschen durch Schmerz ausgelöst. In ihren 
Symptomen stimmen - nach Burke - Schmerz 
und Schrecken überein. 

Das Erhabene in der Kunst ist demnach das, 
was „Erregungen des Geistes“ und damit 
verbundene, bestimmte Effekte im Körper 
hervorruft. Bereits Burke beobachtete nämlich 
(physische) Anspannungen, Muskelkontraktio-
nen, heftige Erregung der Nerven. All das 
könnte ebenso gut auch Folge physisch be-
gründeten Schmerzes sein. 

Burke geht (in zentralen Thesen) davon aus, 
dass Schrecken und Schmerz unter bestimm-
ten Voraussetzungen ein angenehmes Gefühl 
im Menschen erzeugen können: 

1. Körperliche Arbeit ist durch die Beanspru-
chung der Muskulatur mit Schmerz zumin-
dest kurzzeitig verbunden. Sie ist aber 

notwendig, um die menschlichen Körpertei-
le funktionsfähig und damit in angenehmen 
Zustand zu erhalten (z.B. artikuliert sich 
dies im wohligen Abschlaffen nach starker 
körperlicher Arbeit). 

2. Der Geist wird fit gehalten durch Erschei-
nungsformen des Schreckens. Treten 
Schrecken und Schmerz in gemäßigter 
Form auf, so dass sie keinen tatsächlichen 
Schaden oder keine Zerstörung für das 
Individuum bedeuten, dann wird eben 
durch diese Art Schrecken und Schmerz 
eine Art Vergnügen hervorgebracht oder 
zumindest gefördert, das Burke als „De-
light“, Frohsein, bezeichnet. 

„Delight“ ist nach Burke eine Art angenehmen 
Entsetzens. Dieses angenehme Entsetzen 
unterteilt Burke zudem in verschiede Stufen, 
diese Stufen werden durch die Darstellung des 
Erhabenen in der Kunst im Menschen ausge-
löst bzw. erreicht: 

· Die stärkste Stufe ist das Auslösen von 
Erstaunen, Verwunderung im Rezipienten. 

· Die mittlere Stufe ist das Auslösen von 
Bewunderung, Ehrfurcht. 

· Die schwächste Stufe des Frohseins, der 
Kunstwirkung also, ist das Auslösen von 

Abbildung 2: Soldaten bei Überfall, Totschlag und 
Raub - Radierung von Hans Ulrich Franck (1603 – 

1680), der die verbreitete, beschöningende Manier der 
Darstellung in ausdrucksstarke Bilder wandelte (Quelle: 

Langer, Herbert (Hrsg), Hortus Bellicus – Der Dreißigjäh-
rige Krieg, Leipzig 1978, Abb. 94) 
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Füße: mit beiden Füßen stampfen, 
trampeln (Füße abwechseln) 
Mund:  schmatzen, husten, nießen, 
schnarchen; mit der Zunge schnalzen, 
zischen, mit den Lippen schnalzen 
Stimme: eine Melodie singen, eine Me-
lodie summen, lachen, schluchzen, 
rufen 

4.4 Hör-Spiele 

Hörmemory: Verschließbare Dosen werden mit 
kleinen Gegenständen gefüllt – jeweils zwei mit 
den selben, z.B. mit Reis, Linsen, Erbsen, Ha-
selnüsse, Gries, Zucker, Sand, Reißnägel, 
Stecknadeln, Cents, Murmeln .... Beim Schüt-
teln der Dosen sollen die Paare (oder der In-
halt) wiedererkannt werden. Sind beide Geräu-
sche identisch, kann der Spieler die Dose be-
halten und weiter raten. Sind sie es nicht, wird 
die Dose an ihren Platz zurückgestellt und das 
nächste Kind ist an der Reihe. Alles ist wie 
beim richtigen Memory, nur: hier muss genau 
hingehört werden.  

Stimmen erkennen: Die Gruppe bildet einen 
Kreis, ein Kind steht mit verbundenen Augen in 
der Mitte. Der Kreis bewegt sich in einer Rich-
tung und alle Kinder singen ein Lied. Wenn das 
Kind in der Mitte ein vorher vereinbartes Zei-
chen gibt, bleibt der Kreis stehen. Das in der 
Mitte stehende Kind zeigt auf ein Kind im Kreis, 
das dann das Lied alleine weiter singt, und es 
muss nun erraten, wessen Stimme es gehört 
hat.  

4.5 Erkunden des Kindergartens, der 
Schule 

Da uns ständig so viele Geräusche umgeben, 
hat sich unser Hörsinn derart an sie gewöhnt, 
dass sie von ihm als Einzelgeräusche nicht 
mehr wahrgenommen werden. Wir beginnen 
deshalb mit Konzentrationsübungen: 

· Wenn wir die Augen schließen, was hören 
wir? 

· Wie klingt das Geräusch, kannst Du es be-
schreiben? 

· Woher kommt es, wer macht es? 
· Welche Geräusche gefallen Dir, welche 

nicht? 
· Wie „klingen“ die Räume?  

Zunächst ausprobieren, dann aufnehmen mit 
Benennung (auf zehn zählen!), z.B.: 

Eingangsbereich und Treppenhaus 

Treppen hinauf- und herunterspringen; Hallo 
rufen (Halleffekt); Klingel betätigen; Türen auf- 
und zumachen (schwere Eingangstüre, leichte 
Zimmertüre); Gegenstände auf dem Boden 
bewegen, dranklopfen. 

Kindergartenraum, Klassenzimmer 
Gegenstände bewegen und damit Geräusche 
machen: Über Tisch streichen, Schranktüren 
auf- und zumachen, Fenster auf- und zuma-
chen, Stühle rücken. Spielsachen bewegen, 
aneinander reiben.  

Küche 
Wie klingt das Geschirr, das Besteck? 

Nasszellen, Toiletten 
Wasser laufen lassen, Wasser tropft, Hände 
waschen, Wasserspülung in Aktion setzen... 

Außenräume 
Was hören wir um den Kindergarten, um die 
Schule herum? (Gegenstände, Materialien [in 
der nächsten Nähe] „hörbar“ machen):  
Zweige schütteln, über Baumrinde streichen, 
über Mauern streifen, Geländer klingen lassen, 
Aufprall von Steinen, Öffnen und Schließen des 
Tores, Schritte über den Kiesweg, auf Pflaster-
steinen, auf Asphalt, auf Rasen; Schlurfen 
durch Laub, Vogelgezwitscher, Straßengeräu-
sche, Verkehr ... 

4.6 Erste Inszenierung: Unser/ mein 
Tagesablauf 

· Kinder kommen a) ins Haus, b) in den 
Raum und bestimmen den Ablauf 

· Garderobe, Taschen verstauen 
· Anfangsritual, evtl. ein Lied, Begrü-

ßung 
· Verschiedene Aktivitäten: Geschichte 

wird erzählt, Basteln, draußen und 
drinnen spielen, Singen etc. 

· Vespern 

4.7 Hören und Verkehrserziehung 

Wenn wir Akustisches mit den Kindern erleben 
wollen, ist als Ausgangssituation zu berücksich-
tigen, dass viele Geräusche nicht bewusst und 
nicht in ihrer wirklichen Lautstärke wahrgenom-
men werden. Welche Folgen das haben kann, 
zeigen gefährliche Situationen im Straßenver-
kehr. Deshalb ist Geräuschearbeit ein sinnvol-
les Mittel für die Verkehrserziehung. Man kann 
dabei Vieles machen: 

· Aufnehmen von Geräuschen aus dem Ver-
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einordnung, Alter, Stand, Beziehungen zuein-
ander wird man zu einem guten Teil durch die 
Augen unterrichtet. Auch von der äußeren Hal-
tung, die sich dann entwickelt, drückt sich nicht 
wenig im Sichtbaren, in Mienen, Gesten, Gän-
gen, Requisiten aus. Lediglich die eigentliche, 
die innere Handlung wird vorwiegend erst 
durch Sprache zugänglich - als Resultante des 
Dialogs. 

Im Roman, in der epischen Kunst überhaupt, 
und im Hörspiel resultiert aus dem Wort nicht 
nur der gesamte Handlungsablauf, sondern es 
müssen daraus auch das Bild der Personen, 
die handeln, und die Umwelt, in der sie sich 
bewegen, so entstehen. Innere und äußere 
Handlung sind hier nicht mehr genau unter-
scheidbare Schichten. Während aber der epi-
sche Tonfall breit ausfallen kann und dem Au-
tor Zeit lässt Bilder zu malen und zu schildern, 
können HörstückmacherInnen lediglich die 
erdichteten Figuren sprechen lassen. Unter 
diesen Umständen müssen die erdichteten 
Figuren nun auf einmal nicht bloß die Handlung 
sondern gleichzeitig mit der Handlung durch 
ihre Worte und Dialogrepliken auch noch sich 
selbst, ihre Umwelt und ihre Gesprächspartner 
in der Phantasie des Zuhörers zum Leben er-
wecken. 

4. Praxisbeispiele 
4.1 Erster Kleinversuch (in Partnerar-
beit) 

· Darstellung und jeweiliges Aufnehmen von 
Gegensatzpaaren 

LAUT                    �          LEISE 
SCHNELL            �          LANGSAM 
LUSTIG                �          TRAURIG 
MARSCHIEREN  �          HÜPFEN 

· Drei „Trockenversuche“, dann Entschei-
dung für einen „Aufnahmeversuch“. Bei der 
Aufnahme langsam bis zehn zählen. 

· Vorführung, Besprechung 

4.2 Hören und Benennen 

Hier werden Hörsensibilität und auditive Wahr-
nehmung geschult, indem Gegenstände oder 
der eigene Körper zum Klingen gebracht wer-
den. Für die Kinder soll das Ganze aber kein 
Rätselraten werden, wobei sie schnell das Inte-
resse verlieren würden. Auch hier gilt das her-
meneutische Prinzip: Ich höre nur, was ich 
weiß. Das heißt, wenn ich mir bewusst bin, was 
ich höre, nehme ich es wirklich wahr. Dazu hilft 

mir auch die Benennung. Die Kinder identifizie-
ren mit dem Ausformulierten das danach Ge-
hörte. Es ist faszinierend zu beobachten, wie 
Kinder versuchen, sich von den Geräuschen 
ein Bild zu machen, während sie beim Abhören 
versuchen, das Aufgenommene wiederzuer-
kennen und zuzuordnen. 

Kinder wollen nicht nur Geräusche sammeln, 
sie wollen sie auch selber machen. Volker woll-
te Bärentatzen hören. Die Gruppe überlegte 
sich wie Bärentatzen aussehen: „Die Bären 
haben Krallen. Wir können dazu unsere Finger-
nägel nehmen und kratzen.“ Fast jedes Kind 
suchte sich daraufhin ein „Bild“ aus und wir 
versuchten, es hörbar zu machen.  

Ebenso wird deutliche Aussprache geübt, eine 
Form der Sprecherziehung. Die Erzieherin/
Lehrerin verweist darauf: „Ich spreche deutlich 
und laut und langsam, damit die Aufnahme gut 
und verständlich wird.“ Die kurzen Sätze zu 
sprechen ist den Kindern zuzumuten. Sie wer-
den wahrscheinlich durch das Vormachen der 
ErzieherIn/LehrerIn von ihrer eigenen Stimme 
abgelenkt. Das Aufnahmegerät strahlt eine 
Autorität aus, der man sich wie selbstverständ-
lich unterwirft und die Sprechübungen ausführt.  

Technischer Hinweis für die Überspielungen: 
Zwei Kassettenrekorder und ein Überspielkabel 
oder ein Kassettenrekorder mit zwei Laufwer-
ken werden benötigt. Moderne Laptops verfü-
gen ebenfalls über Toneingänge, so dass auch 
mit ihrer Hilfe und Sharewareprogrammen - zur 
Tonbearbeitung - ein Zusammenschnitt durch-
geführt werden kann. Das Überspielen der von 
den Kindern ausgewählten Geräusche auf ein 
gemeinsames Band, das „Mutterband“, muss 
von der Erzieherin/Lehrerin übernommen wer-
den. (Zwischen den einzelnen Überspielungen 
ca. drei Sekunden Pause lassen.) 

4.3 Zweiter Kleinversuch 

· Darstellen von Geräuschen bzw. Rhythmen 
mit „körpereigenen“ Instrumenten 

· Trockenversuche, dann Aufnahme mit Be-
nennung (auf zehn zählen!) 

Beispiel: Mädchen spricht deutlich: „Wir 
klatschen in die Hände.“ – Aktion, dann 
kleine Pause. Junge spricht deutlich:  
„Wir schnalzen mit der Zunge.“ – Akti-
on, dann kleine Pause usw.  

· Weitere Möglichkeiten: 
Hände: in die Hände klatschen, auf die 
Schenkel klatschen, Hände reiben 
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Achtung, Respekt. 

Der Schrecken, die Darstellung des Schreckli-
chen ist also nach Burke das wichtigste Grund-
prinzip der Kunst. Für die Gestaltung des 
Erhabenen, des Schreckens sind folgende 
Kategorien zentral:  

· Obscurity (Unklarheit, 
Dunkel, unvollständige 
Vors t el lu ng en  von 
Dingen), 

· Infinity (Unendlichkeit, 
unbegrenzte, großartige 
od er  a l l e g or i s c h e 
Vorstellungen, Ideen), 

· Power (Macht, Kraft, 
Stärke, von der Fähig-
keit, zu verletzen). 

Die Wirkung des Erhabe-
nen, des Großartigen, 
Schrecklichen in der Kunst 
basiert auf den Regungen 
des menschlichen Gefühls. 
Bei den Gefühlsregungen 
oder Gefühlserregungen, 
unterscheidet Burke mehre-
re Gruppen: 

· Am stärksten wirken die 
Gemütserregungen der 
Selbsterhaltung (Angst vor Schmerz und 
Gefahr, das Frohsein darüber, dass man 
sich nicht tatsächlich in einer Gefahrensitu-
ation befindet). 

· Stark wirken auch sozial bedingte Gemüts-
erregungen, das Mitfühlen, die Sympathie: 
der Mensch kann sich in andere Menschen 
einfühlen, er kann eine andere Rolle 
einnehmen; wir empfinden dabei ein 
angenehmes Gefühl, wenn wir uns am 
Missgeschick anderer ergötzen können. 
Diese angenehme Empfindung erhöht sich 
nach Burke, je höher gestellt die leidende 
Person ist und je tiefer sie fällt. Burke 
versteht jedoch darunter etwas anderes als 
Schadenfreude, es ist das Mitfühlen, die 
Empathie, in dem Bewusstsein, dass wir 
selbst von dem Schrecklichen nicht betrof-
fen sind. Es ist also gleichzeitig damit 
verbunden das Gefühl der Erleichterung, 
des Entspanntseins. 

Zu tendenziell ähnlichen Befunden gelangte 
etwa zu gleicher Zeit der deutsche Dichter und 
Dramatiker G.E. Lessing in seiner Auseinan-

dersetzung mit Schreckensdarstellungen im 
Theater. Lessing führt 1767 im ersten Band 
seiner „Hamburgischen Dramaturgie“ aus, dass 
der Schrecken, z.B. durch Übernatürliches wie 
Gespensterauftritte ausgelöst, starke Wirkun-
gen bei den Figuren auf der Bühne hinterlassen 
muss, damit dann entsprechender Schrecken 

auch beim Publikum spürbar wird: 

Je mehr Merkmale „eines von Schauder und 
Schrecken geschüttelten Gemüts“ wir z.B. an 
einer Shakespeare-Figur wie Hamlet entde-
cken, desto stärker gruseln auch wir uns als 
Zuschauer. Das Gespenst, der Schrecken wirkt 
auf uns vor allem durch die Reaktion, wie die 
Bühnenfigur auf diesen Schrecken reagiert, 
und weniger durch die Darstellung des 
Schrecklichen, des Gespenstes selbst. Die 
Wirkung beim Zuschauer wird nicht durch den 
Auftritt eines Monsters erzeugt, sondern 
dadurch, wie intensiv, wie überzeugend eine 
Bühnenfigur auf das Schreckliche, auf das 
Monster reagiert. Der Zuschauer muss also 
seine Erfahrungswelt, seine eigenen Reaktio-
nen wiedererkennen, in die Figur hinein inter-
pretieren können. Eine wichtige, immer noch 
aktuelle Überlegung für die Dramaturgie, die 
Wirksamkeit medial inszenierten Horrors: Die 
Wirkung beim Zuschauer wird nicht durch den 
Auftritt eines Monsters erzeugt, sondern 
dadurch, wie intensiv, wie überzeugend eine 

Abbildung 3: „Judith und Holofernes“ von Michelangelo Caravaggio 
(1573-1610), den Eduard Beaucamp als “einen der grausamsten 
Gewalttheatraliker” bezeichnet (aus: http://www.museenkoeln.de/

museumsdienst/06_termine/02-02.asp). 
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fiktionale Figur auf das Schreckliche, auf das 
Monster reagiert. Der Zuschauer muss also 
seine Erfahrungswelt, seine eigenen Reaktio-
nen wiedererkennen, in die Gewaltdarstellun-
gen hinein interpretieren können. 

Seit dem 19. Jahrhundert gehört die theoreti-
sche Auseinandersetzung mit Schauder, 
Schrecken und Gewalt mit Selbstverständlich-
keit zur Literatur- wie zur Theatertheorie. Der 
deutsche Literaturwissenschaftler Karl Rosen-
kranz entwirft 1853 sogar eine eigene „Ästhetik 
des Hässlichen“, die am Ende des 19. und 
Anfang des 20. Jahrhunderts in der „Schwar-
zen Romantik“ vor allem in Frankreich und 
Deutschland eine massenwirksame, popular-
kulturelle Umsetzung erfährt. 

Im 18. Jahrhundert, also im Kontext mit der 
Aufklärung, mit den Anfängen der bürgerlichen 
Literatur, gewinnen - wie ausgeführt - frühzeitig 
Literaturformen an Bedeutung, die wie die 
modernen, populären Massenmedien Gewalt 
und Schreckliches, Übernatürliches und Schau-
erliches beschreiben. Der amerikanische 
Literaturwissenschaftler Richard Alewyn 
interpretiert diese mediengeschichtlichen 
Entwicklungen in seinen Untersuchungen 
über „Die literarische Angst“ (1974) folgender-
maßen: 

Das Aufkommen des Angsterregenden in der 
Literatur, das Phänomen der literarischen 
Angst ist ein Indiz dafür, dass im tatsächlichen 
Leben real bedingte Ängste an Bedeutung 
verlieren. Im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der 
Aufklärung verliert das gebildete Bürgertum 
durch die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse 
seine kreatürlichen Ängste vor bis dahin 
unerklärlichen Naturerscheinungen, vor Über-
natürlichem. 

Man sucht neue Angstauslöser und findet diese 
in der Literatur oder anderen Medien. Die 
Literatur beschreibt Rätselhaftes, Unerklärli-
ches, übernatürlichen Schrecken, Gewalt jeder 
Art. Desto stärker durch bei dieser Lektüre 
Angst ausgelöst wird, desto größer ist bei den 
Lesern der damit verbundene Lustreiz. 

Von der wirklichen Angst unterscheidet sich die 
literarische (mediale) Angst dadurch, dass sie 
keinen Einsatz verlangt: Weder ein Risiko der 
Existenz noch eine Preisgabe der Vernunft. So 
kann man beides haben: die Sekurität im 
Leben und die Angst in der Literatur. 

Der deutsche Soziologe Jürgen Habermas 
begründet in seinen Arbeiten die mediale 
Darstellung von Gewalt, Angst und Schrecken 

soziologisch differenzierter: 

Durch wissenschaftlichen Fortschritt werden 
Ängste überwunden. Der Mensch vermag aber 
seine Ängste erst durch deren Wiederholung in 
Form von Romanen oder Filmen unter Kontrol-
le zu bringen. Werden Ängste medial bewältigt, 
sterben sie ab. 

Gewaltdarstellungen in den Medien haben also 
für die Rezipienten gewichtige, zur Alltags- und 
Realitätsbewältigung notwendige Funktionen. 
Der ungarisch-englische Psychoanalytiker 
Michael Balint entwickelt in diesem Zusammen-
hang (in seinem Werk „Angstlust und Regressi-
on“ von 1959) die Kategorie des „Thrill“, Ner-
venkitzel oder Angstlust. Die Angstlust ist als 
eine psychische Disposition im Menschen 
unterschiedlich stark angelegt: 

Der Mensch sucht in einer zunehmend reizär-
meren Umgebung starke Gefühle, starke 
Effekte, besonders angstauslösende Gefühle. 
Diese lassen sich dann lusterfüllt auskosten, 
wenn mit der Angst gleichzeitig die Gewissheit 
verbunden ist, das nichts passieren kann, dass 
letztlich keine genuines Risiko besteht (z.B. 
beim Fahren mit der Achterbahn, beim Bungee-
jumping). 

Die mediale Inszenierung von Gewalt ist nicht 
allein Mittel sensationsheischender Unterhal-
tung, sie muss sich nicht auf die Erzeugung 
von Angstlust oder Thrill beim Rezipienten 
beschränken. Über die Ansprache starker 
Gefühle im Zuschauer kann die Darstellung von 
Gewalt in den Medien sehr unterschiedliche 
Funktionen bekommen, die letztlich von den 
einzelnen Künstlern, ihren Anliegen ebenso wie 
vom politischen und sozialen Kontext der 
Rezeption abhängig sind. 

 

Auswahlbibliographie - 
Balint, Michael: Angstlust und Regression. Ein 
Beitrag zur psychologischen Typenlehre, 
Reinbek 1972. 

Burke, Edmund: Philosophische Untersuchung 
über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabe-
nen und Schönen (EA 1757), Hamburg 1989 
(2. Aufl.) (Philosph. Bibliothek 324). 

Gendolla, Peter und Carsten Zelle (Hg.): 
Schönheit und Schrecken. Entsetzen, Gewalt 
und Tod in alten und neuen Medien, Heidelberg 
1990 (Reihe Siegen 72). 

Hartwig, Helmut: Die Grausamkeit der Bilder. 
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manches, wovon ihr träumt, und sie wird euch 
immer helfen, denn sie ist euer guter Freund.“ 
Bibi ist nie gekränkt und beleidigt, sie haut nicht 
zurück und sie ist immer erreichbar. Benjamin 
Blümchen in seiner gutmütig-täppischen Art hat 
eher die Qualitäten eines Familienmitgliedes. 
Kinder bauen zu diesen Medienfiguren eine 
Beziehung auf und finden ein wenig Halt und 
Kontinuität bei diesen fiktiven Helfern. Wir Er-
wachsenen sollten uns mit den Kassetten der 
Kinder vertraut machen, um die Heldinnen und 
Helden der Kinder kennenzulernen. Ziel ist, den 
Wahrnehmungssinn „HÖREN“ in den Mittel-
punkt pädagogischen Handelns zu rücken. Als 
Einstieg ist folgendes Vorgehen denkbar: 

Die Kinder bringen ihre Lieblingskassetten mit, 
sprechen über deren Inhalte und spielen Sze-
nen aus ihnen nach. Mitgebrachte Kassetten 
werden gemeinsam angehört. Vor dem Hören 
wird die Kassette vom Kind, das sie mitge-
bracht hat, vorgestellt. Dabei kann die Erziehe-
rin/Lehrerin das Kind durch Fragen über die 
Heldin, über den Bösewicht o.ä. unterstützen. 
Bestimmte Stellen der Kassette werden wieder-
holt, entweder zum besseren Verständnis, oder, 
weil sie besonders lustig oder angsteinflößend 
sind. An bestimmten Stellen unterbrechen, um 
im Rollenspiel nach den eigenen Vorstellungen 
der Kinder weiterzuspielen. Es ist natürlich im-
mer eine schöne Erinnerungsmöglichkeit, wenn 
Lieder oder Gedichte oder Geschichten der 
Kinder auf Kassette aufgenommen und verviel-
fältigt werden. 

2. Tipps zum Umgang mit dem Kas-
setten-/ MIDI-Rekorder: 

· Einstieg mit Gespräch zu: Wie funktioniert 
der Apparat, wie das Mikrofon? Besonders 
zur Verwendung des Mikrofon: Halte-
Schlaufe des Kabels um das Handgelenk, 
Mikrofonkopf ca. 15 bis 20 cm Entfernung 
von der Tonquelle.  

· Wie wird die Kassette eingelegt? Man sollte 
mit jedem Kind eine Aufnahme- und eine 
Tonprobe machen und ihm dann genügend 
Zeit lassen, mit dem Gerät zu experimentie-
ren. Experimentiert werden kann auch wäh-
rend der Freispiel-/lernzeit! 

· Vor jedem Neubeginn einer Aufnahme 
muss die Technik überprüft werden:  

- Den Ton aussteuern: Der Zeiger soll nur 
selten in den roten Bereich gehen.  
- Ist das Mikrofon aktiv? Manche Mikrofo-
ne müssen eingeschaltet werden. Am 

Schluss bitte das Abschalten nicht ver-
gessen!! 
- Sind die Batterien voll? 
- Ist ein Verlängerungskabel vorhanden 
(für Netzanschluss und Mikrofon)? 

· Unbedingt eine Testaufnahme machen, 
damit die Tonqualität überprüft werden 
kann (für Außenaufnahmen ist ein einfacher 
Windschutz [z.B. Wollstrumpf über dem 
Mikrofonkopf] notwendig). 

Übungsschritte in der Experimentierphase für 
Kleingruppen von 2 bis 4 Kindern mit je einem 
Gerät. Jedes muss einmal die Funktionen über-
nehmen:  

· Vor- und Zurückspulen, Bandzählwerk nut-
zen 

· Aufnehmen: Vor der Aufnahme Recorder in 
Pausenstellung halten, da Start aus der 
Stopp-Stellung Aufnahmegeräusche verur-
sacht. Am Ende der Aufnahme wieder Pau-
se drücken 

· jemand Interviewen, Geräusche im Haus 
usf. sammeln 

· selbst ins Mikrofon sprechen.  

3. Gestaltungsgrundsatz 

Alles, was mitgeteilt werden soll, muss hör-
bar gemacht werden. 

Eine Hörhandlung kann überall spielen. Die 
Folge ist: Sie hat keinen "Ort", keine "Bühne", 
oder anders gesagt: Räume, die nirgends exis-
tieren und nicht einmal existieren können, ma-
chen alle Hörformen zu seinem "Schauplatz". 
Aber dies alles doch nur, weil der "Zuschauer-
Hör-Raum" so punktuell ist, so ohne jede reale 
Ausdehnung. Ein Vergleich mit dem Theater 
zeigt, dass alle Hörproduktionen in eine Art 
Hörtheater münden. Allerdings geht diese 
Sichtweise nur von Blickwinkel der Rezeption 
aus. Bei der Produktionsseite sind Hörstücke 
als Mischung von lautwerdenden und sogleich 
verlöschenden Worten und Klängen durch das 
Mittel der technisch - elektrischen Herstellung 
zu sehen. Daher wird deutlich, dass die Mittel 
des leibhaftigen Theaters, soweit sie durch die 
Verkörperung der Gestalten und durch Bewe-
gung der Verkörperten gegeben sind, hier nicht 
gelten können. 

Ein Theaterstück beginnt damit, dass Figuren 
auf der Bühne in einer durch Dekorationen an-
gedeuteten Umwelt auftreten. Über deren Zeit-
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Bewertung der Medienbox: 

Inhaltlich ist das Thema „Clique“ gut geeignet 
die wesentlichen Problematiken dieser Alters-
gruppe aufzugreifen. Die einzelnen Bestandtei-
le der Box bieten unterschiedliche Möglichkei-
ten für den Zugang. 

Die gut gemachten Comics, die Problemsituati-
onen zu Freundschaft, Sexualität, Gruppenzu-
gehörigkeit, Vorurteile u.ä. aufgreifen, provozie-
ren durch ihr offenes Ende zum Nachdenken 
und Stellung beziehen. Das Genre Comic ist 
attraktiv und Jugendlichen bekannt. Die Comic-
software ist leicht zu installieren und einfach zu 
handhaben. Die meisten Funktionen lassen 
sich über Drag and Drop ausführen. Neben den 
STEP 21 – Comicfiguren befinden sich auch 
eine große Anzahl von völlig anderen Figuren 
und Situationen auf der CD-ROM. 

Die Musiksoftware bietet für Computergeübte 
auch kein Problem in der Anwendung. Für rich-
tige Einsteiger ist die Audioarbeit mit verschie-
denen Spuren und Effekten nicht ganz so leicht 
zu bewältigen. Es bietet sich allerdings auch 
die Möglichkeit über fertige Songs von der Kon-
serve zu arbeiten. Die Audio-CD ist eine Mi-
schung aus populären und unbekannten 
Songs. Die meisten in deutscher Sprache.  

In die Filmarbeit kann über 2 Jugendspielf ilme 
eingestiegen werden. Für beide Filme steht 
auch eine 20 min. Kurzfassung zur Verfügung, 
was speziell für den schulischen Bereich vor-
teilhaft sein kann. Aus der Soap „Unter uns“ 
sind 4 Folgen auf Video vorhanden. Gleichzei-
tig wurde aus „Unter uns“ und „Verbotene Lie-
be“ ein Handlungsstrang zum Thema „Vor-
urteile und Toleranz“ isoliert, der dann als Mon-
tage angeschaut werden kann. Vor dem Ein-
satz gerade bei jüngeren Jugendlichen sollten 
allerdings die Filme unbedingt gesichtet wer-
den, da auch sehr gewalttätige Szenen zu se-
hen sind (empfohlen ab 16 Jahre). Problema-

tisch bei den Soaps könnte werden, dass die 
Folgen nicht mehr aktuell sind. Also für echte 
Soap-Fans vielleicht schon Schnee von ges-
tern. Auch reichen die knappen Hinweise für 
den Einstieg ins eigene Filmemachen kaum.  

Das Pädagogenhandbuch und das Schüler-
heft eignen sich sowohl für schulische als auch 
für außerschulische Arbeit. Die Handbücher 
sind gut gegliedert, immer passend zu den je-
weiligen Medien. Sehr ausführlich werden I-
deen zur Umsetzung beschrieben. Es finden 
sich dort Anregungen für lange und komplexe 
Unterrichtseinheiten, für Einzelstunden oder 
Projekttage. Auch für die Arbeit im außerschuli-
schen Bereich gibt es wertvolle Impulse.  

Die „Web-Arena“, d.h. die Homepage von 
STEP 21 vernetzt alle Aktivitäten. Auch ein 
Forum und Möglichkeiten zum Chatten und 
Termine vereinbaren bietet diese Plattform, 
denn für die Stepper ist „nichts ... so wichtig wie 
der Austausch mit anderen.“ Aktivitäten wie die 
Vorstellung des „Stepper des Monats“ machen 
Lust zum Aktivwerden. Dabei helfen Leitfäden 
und Anleitungen für die eigene Vorgehenswei-
se. Die Projektbörse macht Mut, selbst Projekte 
zu initiieren. Der Überblick über die komplex 
verlinkten Seiten ist über eine „site-map“ leicht 
zu behalten. Sehr positiv zu bemerken: Alle 
Projekte können eingeschickt oder ins Netz 
gestellt werden. 

Abschließendes Urteil: Die Medienbox ist 
sehr gut geeignet für einen vielfältigen Zugang 
zum Thema Toleranz und Verantwortung. Sie 
regt zum Nachdenken und Mitmachen an. Das 
Material ist klar, übersichtlich und aktuell. Auch 
der Preis von 75 Euro ist adäquat. Und noch 
was: Die Stepper arbeiten schon an der 2. Box. 
Nähere Infos im Internet unter www.step21.de 
(alle Zitate und Fotos stammen auch von dieser 
website). 

7.3 Audioworkshop zum 
Einsatz von Audiorekor-
dern in Kindergarten und 
Grundschule 

von Dr. Helga Jud-Krepper un-

ter Mitarbeit von Wolfgang 
Antritter 

1. Vorbemerkung: Nutzung von Hör-
material, Einschätzung dieses Medi-
ums  

„Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so 
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Horror und Faszination in alten und neuen 
Medien, Weinheim/Basel 1986. 

Kunzik Michael: "Gewaltdarstellungen  ein 
Thema seit der Antike. Zur Geschichte der 
Auseinandersetzung um Gewalt in den Me-
dien", in: medien praktisch H. 3, 1993, S.108-
113. 

Nagl, Manfred: „Öffentliche Erregung: Histori-
sche und aktuelle Aspekte medialer Gewaltdar-
stellungen“, in: Aktion Jugendschutz Baden 
Württemberg (Hg.): Gewalt in den Medien, 
Stuttgart 2002, S. 94-109. 

Vogel, Amos: Kino wider die Tabus, Luzern/
Frankfurt 1979. 

2. Was moderne Medien 
aus „ Hänsel und Gretel“  
machen 

von Wolfgang Antritter 

1. Einführung 

Eine Zeitungsmeldung: Geschwisterpaar 
tötet alte Frau („Die Story von Hänsel und 
Gretel“) 
mpa. Wie Forstbeamte aus F. mitteilten, 
fanden sie in den frühen Morgenstunden am 
vergangenen Donnerstag den verkohlten 
Leichnam einer älteren Frau. Zur Aufdeckung 
der Tat wird ein minderjähriges Geschwister-
paar gesucht, das, so berichten Nachbarn, 
unter teilweise mysteriösen Umständen im 
Haushalt der alten Frau zu Dienstleistungen 
aller Art gezwungen wurde. Erste Untersu-
chungen lassen weiter den Verdacht auf 
wiederholten Kannibalismus aufkommen. Es 
ist daher zu vermuten, dass sich die Kinder 
durch eine Gewalttat dieser Bedrohung zu 
entziehen suchten. Das Geschwisterpaar 
wurde erstmals aktenkundig, als es das 
Opfer von Kindesaussetzung wurde.  

Die als Agenturmeldung aufgemachte Horror-
geschichte dürfte den meisten Kindern und 
Erwachsenen bekannt vorkommen. Die Gebrü-
der Grimm haben sie als Märchen dem Erzähl-
repertoire breiter Volksschichten im 19. Jahr-
hundert entnommen. Auch andere Märchen 
sind genauso grausam im Umgang mit Mensch 
und Tier. Erwähnt sei nur Aschenputtel - hier 
schneiden sich die Stiefschwestern Zehen und 
Ferse ab. Oder: Bei Dornröschen vernichten 
die „Mörderdornen“ einer Rosenhecke Dutzen-
de von hoffnungsvollen Prinzen. Die Reihe 

lässt sich noch fortsetzen: „Vivisektion“ in „Rot-
käppchen und der Wolf“ sowie in „Der Wolf und 
die 7 Geißlein“; „Tierquälerei“ in „Froschkönig“ 
bzw. „Tischlein deck’ dich“ oder „Mord“ im „tap-
feren Schneiderlein“. 

Aus dieser Sicht ist völlig unverständlich, 
warum z.B. Kindergärtnerinnen, die über das 
Montagssyndrom - also über das Auftreten von 
aggressivem und unsozialem Verhalten - ihrer 
Schutzbefohlenen jammern, immer noch 

Abbildung 4: Die Vorleserin von  
Ludwig Richter 



Märchen positiv bewerten. Was die Anwendung 
von Gewalt betrifft, so finden sich in ihnen 
ähnliche Horrortaten wie in den kritisierten 
Schockern, die man am Wochenende konsu-
miert hat und die am Montag-Morgen die 
Kinder in der Gruppe ausrasten lassen.  

Die Diskussion über das aggressive Potential 
von Märchen ist nicht neu. Mitte der 70er 
Jahre - im Zuge der Friedenserziehung - hat sie 
in Amerika und danach in Europa zumindest so 
weit Wirkung gezeigt, dass in weiten Bereichen 
der  anti -autoritären 
Erz iehung Märchen 
tabuisiert wurde. Die 
entschiedene Position 
von Bruno Bettelheim auf 
solch ein Verhalten: „Kin-
der brauchen Mär-
chen“ (amerik. 1975; dt.: 
1980) hat das Thema 
aber zumindest insoweit 
relativiert als der archety-
pische Gehalt von 
Märchen akzeptiert und 
die darin vorkommende 
Gewalt als Teil eines 
kindlichen Entwicklungs-
prozesses begriffen wird. 
In seiner Abhandlung 
geht Bruno Bettelheim 
jedoch explizit nicht 
darauf ein, ob die Frage 
neu zu stellen ist, wenn 
die Darbietungsform der 
Märchen verändert wird, 
wie es mit dem Aufkommen von Funk, Fernse-
hen und Multimedia zu beobachten ist. Will 
man dieser Veränderung nachgehen, müsste 
man vor allem zwei Dinge beachten:  

a) die Kommunikationssituation mit ihren 
Einflüssen auf die Verarbeitung des Wahr-
genommenen und  

b) Wirkungsweise von audio-visiuellen Mitteln 
auf die Eindringlichkeit der Inhalte. 

2. Die Veränderung von Märchendar-
stellungen für Kinder vom 19. Jahr-
hundert bis heute 
2.1 Ausgangssituation beim Märchen-
konsum: (Vor)Lesen und wenige 
Bilder 

Bei „Märchen“ denken sicher alle pädagogisch 
orientierten Menschen sofort an „Großmutter 
liest vor“ (vgl. Abbildung 4). Abgesehen davon, 

dass auch heutige Großväter sich dieser 
Aufgabe unterziehen, so wird doch mit der 
Assoziation gleichzeitig eine Kommunikations-
situation umschrieben, die nicht ohne Einfluss 
auf die Verarbeitungsmöglichkeiten bleibt. 
Natürlich gibt es solch eine Idylle nicht mehr; 
wo kommen heute schon so viele Enkel auf 
eine Großmutter. Aber das Prinzip ist geblie-
ben, was zu folgenden Beziehungen führt (vgl. 
Abbildung 5): 

Zwischen allen Mitglieder der Vorlesegruppe 

bleiben gegenseitige Steuerungsmöglichkeiten, 
Verständnis und Emotion individuell zu beein-
flussen. „Großmutter“ kann langsamer Lesen, 
um Spannung zu steigern oder mindern. Sie 
kann Pausen machen und Erklärungen ein-
schieben. „Kinder“ können durch Fragen 
unterbrechen, um zu verstehen oder Spannung 
zu mindern. Bei ihnen wird auch darüber 
entscheiden, wie das Grauen wahrgenommen 
wird, ob sie sich in Sicherheit wiegen. Dies 
kann von der geborgenen Vorlesesituation 
herrühren aber auch von Wissen darum, dass 
es letztlich gut ausgeht. 

Da sowohl in der Diskussion über die Märchen 
selbst also auch bei allen Adaptionen in multi-
medialer Zeit besonders interessiert, wie 
Gewalt dargestellt wird, sei auch ein Blick 
darauf geworfen. Im Originaltext der Gebrüder 
Grimm mit der höchsten Gewaltanwendung 
lassen sich dabei folgende Stilmittel kennzeich-
nen, die Angst hervorrufen können (GROß 
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Abbildung 5: Kommunikationssituation „Märchen Vorlesen“ 

auch beim Forum Bildung der Bundesregierung 
ausgezeichnet . 

STEP 21... – das Büro 

…hat in Hamburg ein modernes Büro, in dem 
Pädagogen, Praktikanten und Jugendliche Tag 
für Tag zusammenarbeiten. Hier geht es zu wie 
in einem Bienen-
stock. Auf aktuelle 
Ereignisse schnell 
zu reagieren, gehört 
ebenso zu den An-
sprüchen des Netz-
werks, wie die Fä-
higkeit zur sponta-
nen Improvisation. 

Zudem hat sich die 
Initiative zum Ziel 
gesetzt, insbeson-
dere die Projekte 
von bislang unerfah-
renen Jugendlichen 
zu unterstützen. Die 
meisten Stepper vor 
Ort sind nämlich 
noch keine alten 
Hasen. Für sie ist 
die Arbeit an einem 
lokalen Projekt oft-
mals der erste 
Schritt in Richtung 
gesellschaf t l ichen 
Engagements. Hier 
sind die zahlreichen 
Hilfestellungen, die 
das STEP 21-Büro 
in technischer, orga-
nisatorischer und 
konzeptioneller Hin-
sicht leisten kann, 
besonders wichtig. 

STEP 21 – die 
Box  

Über das Thema 
"die Clique" und 
Freundschaft wird 
die Arbeit an Werten 
wie Solidarität, Ver-
antwortung, Tole-
ranz oder Weltoffen-
heit zugänglich ge-
macht.  

Die ganze Bandbreite multimedialer Möglichkei-
ten steht dazu zur Verfügung: Musiksoftware, 

Comics und Comicsoftware, Filme, Soaps, CDs 
und Internettools. Je nach technischem Kennt-
nisstand sind erste Schritte ins Computerzeital-
ter ebenso möglich wie eine professionelle Um-
setzung anspruchsvoller Ideen. Das Pädago-
genbuch gibt nützliche Hinweise und Ideen für 
den Einsatz im Unterricht. Parallel gibt es ein 

Schülerheft mit Aufgaben, Aktionsideen und 
Arbeitshinweisen. 

Abbildung 22: Mit STEP21 erstellter Comic „Freundschaft“ (vgl. 
http://213.198. 75.156/home2002/download/comics/18g/freundschaft.htm) 
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7.2 Mult imediales zur 
Konflikterziehung – Das 
Medienpaket STEP 21 

von Christine Kaiser 

STEP 21... – der Verein 

... ist eine gemeinnützige bundesweite Jugend-
initiative für Toleranz und Verantwortung. Die 
Schirmherrschaft trägt Bundespräsident Johan-
nes Rau. Große Firmen wie Bertelsmann AG, 
DaimlerChrysler AG, Siemens AG und BBDO-
Group sind Gründungsgesellschafter. Viele 
Prominente wie Günter Jauch oder Steven 
Spielberg aber auch der Sender VIVA unter-
stützen die Initiative. Daneben gibt es mannig-
faltige Partner und Sponsoren u.a. auch das 
Kultusministerium Baden-Württemberg. Eine 
lange Liste mit Namen und Links findet sich auf 
der Homepage www.step21.de. 

STEP 21... – die Aktivitäten 

... arbeitet an vielen verschiedenen Projekten, 
die sich über das ganze Bundesgebiet erstre-
cken. Das sind regionale bis bundesweite Tref-
fen, Ideenwettbewerbe, Bustouren, Kongresse 
für Pädagogen, Kontakte zu Prominenten und 
Experten, die Erstellung neuer Materialien und 
vieles mehr. Mit Fairlink wird außerdem im No-
vember 2002 ein 2-jähriges Projekt zum Thema 
Aufklärung über gefährliche Inhalte und Ange-
bote im Internet und zu einem international 
akzeptierten Verhaltenskodex und verantwortli-
chen Umgang mit dem Internet beendet. Auf 
der Homepage laufen alle Aktivitäten zusam-
men.  

In nur drei Jahren hat STEP 21 in über 30 ver-
schiedenen Projekten mehr als 30.000 Jugend-
liche erreicht. Daneben arbeiten mittlerweile 
über 2.500 Schulen und Jugendeinrichtungen 
mit der STEP 21-Box, dem multimedialen Lern-
paket für Sozialkompetenz. Es wurde gerade 
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load im Internet, allerdings nur mit 
deutlich eingeschränkten Funktionen.  

· � �Als Alternative zum relativ teuren 
PowerPoint (MS-Office-Paket) bietet 
sich das kostenlose StarOffice-Paket 
an.  

· Das Problem des Zieldatenträgers 
kommt zunehmend in die Diskussion. 
Soll die Produktion auf CD, DVD, Vi-
deoband oder im Internet ablaufen? 
Die Konvertierung einer PowerPoint-
Präsentation beispielsweise auf Vi-
deoband ist relativ umständlich. 

· Ein einfaches aber leistungsfähiges 
Videoschnittprogramm (wie Studio 7 
oder 8 von Pinnacle) erlaubt sowohl 
die Bildmontage als auch einfache 
Nachvertonungsmöglichkeiten in ei-
nem Programm. Sowohl das Ausspie-
len auf beliebige Datenträger ist hier-
bei gewährleistet als auch die Ver-
knüpfung mit kurzen Videofeatures 
etwa über die Produzenten/ Vorstel-
lungen/ making of etc.  

· Die Beschaffung von sog. Klassen-
raumlizenzen der genannten Anwen-

derprogramme bietet sich an – die 
Nutzung von Einzellizenzen auf meh-
reren Rechnern (auch in pädagogi-
schen Einrichtungen!) ist rechtlich 
nicht möglich. 

· Die Päd. Medienzentren in Baden-
Württemberg bieten sich als Kompe-
tenzpartner vor Ort an und beraten sie 
über aktuelle Angebote und Möglich-
keiten.  

Perspektive 

In den klassischen Lernbereichen und Fächern 
der Schulen werden in den neuen Bildungsplä-
nen Präsentationen als ein Teil des Leistungs-
nachweises ausgeweitet werden. Bereits in der 
Grundschule bieten sich die oben geschilderten 
Möglichkeiten als Einstieg an. Aber auch im 
Bereich der außerunterrichtlichen Mediennut-
zung besitzen nunmehr die PCs einen hohen 
Aufforderungscharakter zum kreativen Gestal-
ten. Nicht mehr nur vorwiegend rezeptive oder 
reproduktive Beschäftigung kennzeichnen die-
se Art von Computerlernen für den einzelnen 
Nutzer, sondern gestaltende Elemente treten 
selbstverständlich neben den Erwerb techni-
scher Kompetenzen.  

gedruckt): 

... » Ach, wie JAMMERTE das arme 
Schwesterchen, als es das Wasser tragen 
musste, und wie flossen ihm die TRÄNEN 
über die Backen herunter! "Lieber Gott, hilf 
uns doch", rief sie aus, "hätten uns nur die 
wilden Tiere im Wald GEFRESSEN, so 
wären wir doch zusammen gestorben!"  
"Spar nur dein GEPLÄRRE", sagte die Alte, 
"es hilft dir alles nichts."  
Früh morgens musste Gretel heraus, den 
Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer 
anzünden. "Erst wollen wir backen" sagte 
die Alte, "ich habe den Backofen schon 
eingeheizt und den Teig geknetet."  
Sie STIEß das arme Gretel hinaus zu dem 
Backofen, aus dem die FEUERFLAMMEN 
schon HERAUSSCHLUGEN "Kriech 
hinein", sagte die Hexe, "und sieh zu, ob 
recht eingeheizt ist, damit wir das Brot 
hineinschieben können" Und wenn Gretel 
darin war, wollte sie den Ofen zumachen 
und Gretel sollte darin BRATEN, und dann 
wollte sie's AUFESSEN.  
Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte, 
und sprach "Ich weiß nicht, wie ich's 
machen soll; wie komm ich da hinein?"  
"Dumme Gans", sagte die Alte, "die Öff-
nung ist groß genug, siehst du wohl, ich 
könnte selbst hinein", krabbelte heran und 
steckte den Kopf in den Backofen. Da GAB 
ihr Gretel EINEN STOß, dass sie weit 
hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und 
schob den Riegel vor. Hu! Da fing sie an zu 
HEULEN, ganz GRAUSELICH; aber Gretel 
lief fort, und die gottlose Hexe musste 
ELENDIGLICH VERBRENNEN. ... « 

Im Prinzip sind es meist recht allgemeine 
Verben, die wenig ausdifferenziert werden, was 
auch zuvor genutzte Worte wie „böse Hexe - 
auflauern - herbeilocken - Gewalt - tot machen - 
einsperren - schreien - bitterlich weinen - 
Geduld verlieren - schlachten – sterben“ 
belegen. An kaum einer Stelle wird also eindeu-
tig vorgegeben, wie sich Gewalt in der Vorstel-
lung realisieren sollte. Hier bleibt – jeweils von 
kindlicher Erfahrung abhängig – dennoch 
genügend Raum sich zu „gruseln“.  

Außerdem wäre nun falsch davon auszugehen, 
dass, dem Reiz zur Visualisierung von Gewalt 
nachzugeben, erst ein Ergebnis des Medien-
zeitalters gewesen ist. Bilder, die den Morita-
ten-Vortrag auf Jahrmärkten begleiteten, zeigen 
sehr drastischer Weise, wie die Bösewichter 
gehängt, gevierteilt oder sonst körperlich 

bestraft wurden. Nur: In frühen Märchenbü-
chern ist davon nichts zu finden, wie die Bilder 
zur gewaltsamsten Szene in "Hänsel und 
Gretel" vom wohl bekanntesten Illustrator des 
19. Jahrhunderts, Ludwig Richter – zeigen. 
(Sein Werk findet in Reprints noch heute im 
Übrigen Verbreitung): Es wird der Weg in den 
Wald, die Einsamkeit, die Ankunft am Hexen-
häuschen (vgl. Abbildung 6) sowie die Rück-
kehr mit dem Schwan thematisiert. Die vier 
Bilder von Ludwig Richter greifen nur Szenen 
auf, die das gegenständlich Bedrohliche 
aussparen. Hänsel steckt weder im Käfig noch 
wird die Hexe verbrannt. Was gezeigt wird sind 
Genrebilder, die eigentlich auch unabhängig 
vom Märchen „Idylle“ widerspiegeln. Selbst die 
Hexe am Knusperhäuschen macht keinen solch 
furchterregenden Eindruck, dass daraus 
Angstphantasien entstehen können. Eine 
weitere Interpretation der Zeichnungen führt 
schnell dahin, dass Ludwig Richter als Vertreter 

des Biedermeier natürlich großen Wert auf  
„behagliche Darstellungen“1) legt. 

Für die gesichteten Buchillustrationen des 20. 
Jahrhunderts gilt, dass sie sich im überwiegen-
der Mehrheit ebenfalls wenig um die „Papa-
razzi“ - Motive kümmern. Sie bleiben gleichfalls 
in der Distanz; das Gräuel („Verbranntwerden“) 
kommt nicht ins Bild. Allerdings wird anders als 
noch bei Ludwig Richter sehr wohl schon 
visualisiert, was Grauen zur Folge haben kann 
(„Augenblicke vor dem in den Ofen stoßen“). 
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Abbildung 6: Illustration zu „Hänsel und Gre-
tel“ von Ludwig Richter 



Und: Wie ein neueres Beispiel zeigt, wird nun 
auch der handelnde Akt von Gretel, also die 
grausame Tat gezeichnet (vgl. Abbildung 7). 
Daraus aber eine grundsätzliche Tendenz zu 
Brutalisierung von Illustrationen in Märchenbü-
chern abzuleiten, ist nicht sinnvoll. Ein Blick auf 
die im gleichen Buch vor dem „Stoß in den 
Ofen“ liegenden Bilder auch zu anderen 
Märchen zeigt, dass bis heute Illustrationen 

vorherrschen, die positive, höchstens neutrale 
Stimmungen suggerieren: 

· die Prinzessin und der Frosch vor dem 
Brunnen 

· Bauern grüßen die Kutsche des Königspaa-
res 

· die Fee und der Holzfäller 
· das Marienkind unter einem Baum 
· Häscher haben das Marienkind gefangen 
· das Königspaar in einer Hafenstdt 
· der Gehenkte liegt auf dem Boden 
· ein Junge auf einem Baum 
· eine Alte tröstet ein junges Mädchen 
· Schwesterchen mit (Reh)Brüderchen im 

Wald 
· das Königspaar und ihr Kind 
· die Zauberin droht dem Prinzen 
· Rapunzel lässt den Zopf herunter 
· drei Männlein aus dem Wald und das arme 

Mädchen vor dem Haus 
· die Böse spukt Frösche 
· die Königskutsche 
· drei alte Frauen 
· Hänsel und Gretel im Wald2) 

Ob die Ursache für diese Beobachtung in einer 

Selbstbeschränkung der Künstler liegt, mag 
dahingestellt sein. Anzunehmen ist vielmehr, 
dass Marktorientierung vorherrscht. Kinder im 
Märchenalter kaufen ihre Bücher kaum selbst. 
Eltern und Großeltern würden mit grausamen 
Illustrationen jedoch nicht nach Hause kommen 
wollen. Und: Den „Hänsel und Gretel“-Comic, 
den man sich auch vorstellen könnte und der 
begeistert die denkbaren Grausamkeiten 
aufnimmt, gibt es erst für Erwachsene. 

In die Richtung, in die sich die Darstellungen 
jedoch entwickeln können, weisen die Diase-
rien, die vor allem für Kindergärten herausge-
geben werden. Anders als in Märchenbüchern 
greifen die Zeichnungen hier alle Bereiche der 
Geschichte auf und damit auch die Angstma-
chenden. Das soll nicht heißen, dass zuhören-
de Kinder sich nicht selbst auch ein Bild ma-
chen, das stark beeindrucken kann. Es gibt 
Kinder, die vom unbebilderten „Rotkäppchen 
und der Wolf“ so beeindruckt gewesen sind, 
dass es ihnen nichts ausmachte, die Geschich-
te so zu einem - wohlgemerkt - guten Ende zu 
bringen: „Und dann schnitten sie dem Papa den 
Bauch auf.“ Es ist sicher, dass ihnen vorher 
dazu nichts vorgelegen hatte, es war also reine 
Phantasiewelt, die sich aus einer einfachen 
Analogie des - abgekürzten – Vornamens des 
Vaters und dem Tiernamen „Wolf“ ergab. Dies 
zeigt, dass Kinder im Umgang mit Gewalt sehr 
unbefangen sind; die Tatsache, dass mit 
zunehmender Visualisierung von Märchen - 
und natürlich auch anderem - auch das "in den 
Ofen stoßen" gezeigt wird, sollte daher noch 
nicht unbedingt negativ stimmen. Ziel dieser 
Bilder ist aber, während des Vorlesens gezeigt 
zu werden, wohl um den Eindruck oder auch 
nur die Attraktivität des Geschehens zu verstär-
ken. Weil Vorlesen heute nicht mehr den 
gleichen Stellenwert hat wie im 19. Jahrhun-
dert, werden für die Märchenvermittlung 
stimulierende Medien verwendet. Die Folge ist 
eine Steuerung des subjektiven Eindrucks. Zu 
fragen wird sein, inwieweit sich dies auf die 
Phantasiewelt der Kinder und deren Verarbei-
tungskompetenz auswirkt. Das wird dann noch 
kritischer zu beurteilen sein, wenn die Kommu-
nikationssituation sich verändert – wenn also 
der vorlesende „Mit-Mensch“ durch Technik 
ersetzt wird.  

3. Märchenkonsum via Medientech-
nologie 

Die Medien-Revolution im Kinderzimmer hat 
vermutlich nicht mit dem Computer eingesetzt 
sondern bescherte schon durch den preisgüns-

Abbildung 7: Illustration zu „Hänsel und Gre-
tel“ in: Brüder Grimm, Kinder- und 

Hausmärchen, 1992 
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Die Ausgangssituation ... 
war dadurch gekennzeichnet, dass weder 

eine exakte Teilnehmeranzahl noch die Com-
puterkompetenzen der Teilnehmer/innen genau 
vorhersehbar waren. Aus unterschiedlichsten 
Arbeitsfeldern und Gegenden kamen die Besu-
cher.  

Die didaktische Intention ... 
bestand darin, innerhalb von 2,5 Stunden 

sowohl die Handhabung der Anwenderpro-
gramme zu schulen/zu wiederholen bzw. die 
Produktionsidee vorzustellen und individuell 
umsetzen zu lassen.  

Ablaufbeschreibung 

· Die Hardware wurde vor Beginn in 
einem leeren Raum installiert und vor-
bereitet. 

· Die einzelnen Seiten des Bilderbuches 
Wo die wilden Kerle wohnen lagen 
(eingescannt) als JPG-Dateien auf 
jedem Laptop vor.  

· Ein bereitgestelltes Papierskript mit 
Text und Bildern diente als Vorlage 
zum Abarbeiten. 

· Aufgrund der Vorerfahrungen mit dem 
Programm PowerPoint bei den 
Teilnehmer/-innen erfolgte eine 
sehr kurze Wiederholung (10 
Minuten) zum Einfügen der Bil-
der auf neue Folien. 

· In einem nächsten Schritt wurde 
die Tonaufnahme-Technik über 
Mikrofon oder Ton-CD im Pro-
gramm Cool-Edit erläutert. (An 
dieser Stelle wurde wieder deut-
lich, dass auch routinierte Com-
puternutzer/-innen mit dem Be-
reich der Soundeinstellungen in 
Windows-Oberflächen nicht 
vertraut sind!). 

· Nach den ersten Sprachauf-
zeichnungen durch die Teilneh-
merInnen (die teilweise mit ihren 
Laptops an ruhige Orte des Ge-
bäudes verschwanden...) wur-
den noch die Mehrspurtechnik 
und ein paar wenige Effekte von 
CoolEdit erläutert.  

· Im Folgenden arbeiteten die Anwe-
senden äußerst selbstständig; weitere 
zentrale Instruktionen waren kaum 
notwendig. Individuelle Fragestellun-
gen - auch über Hardwarevorausset-

zungen, Kosten, Programmalternati-
ven – zeigten ein hohes Maß an Be-
geisterung und Wunsch zum Weiterar-
beiten in eigener Umgebung. 

· Eine Kurzpräsentation einzelner Arbei-
ten am Ende überraschte positiv auch 
den Referenten; die Kürze der Arbeits-
zeit war für ein derartiges Vorhaben 
prägend.  

Fazit Workshop 

Trotz der kurz angesetzten Arbeitszeit konnten 
die meisten TeilnemerInnen die wichtigsten 
Schritte umsetzen. Eine außerordentlich hohe 
Motivation bei der Arbeit war festzustellen – mit 
Bedauern musste der Workshop zugunsten des 
Abschlussforums abgebrochen  werden. In der 
relativ kurzen Zeit konnte die wesentliche Idee 
vermittelt werden, eine Teilfertigstellung der 
Produktion gab allen TeilnehmerInnen das Ge-
fühl für Aufwand und Machbarkeit. In einem 
Abschlussgespräch stand der Austausch über 
konkrete Umsetzungsmöglichkeiten derartiger 
Projekte mit Kindern und Jugendlichen im Vor-
dergrund.  

Produktionsalternativen/Hinweise 

· Im Bereich der Soundbearbeitungs-

Software gibt es von diversen Firmen 
Alternativen. Teilweise sind die Pro-
gramme für den schulischen Bereich 
deutlich kostenreduziert oder auch 
kostenlos. Das Programm Cool Edit 
2000 gibt es zum kostenlosen Down-
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Abbildung 21: Vorlage für kindgerechte Audio-
Produktionen: Wo die wilden Kerle wohnen von Mau-

rice Sendak 



7. Werkstattberichte 

7.1 Medienkompetenz för-
dern durch Hörerziehung 
am Computer 

von Christian Müller-Gebhard 
Ganz langsam, mit kleinen Schritten treffen sich 
verschiedenene Welten: Hier die Computerfuz-
zies und dort die Kreativlinge. Auf der einen 
Seite die Büchermenschen und auf der ande-
ren die Multimedias. Viele dieser historisch 
gewachsenen Gräben scheinen endlich zu ver-
wischen, teilweise zu verschwinden.  

Die Veranstaltungen des Arbeitsgemeinschaft 
Jugendliteratur und Medien (AJUM) in der 
GEW Baden-Württemberg tragen immer wieder 
dazu bei, auf den jährlichen Fachtagungen mit 

speziellen Workshops den Spagat zu trainieren. 
Im folgenden einige Bemerkungen zum Ablauf 
des Workshops am 24.10.2002 in der Hoch-
schule der Medien in Stuttgart. 

Produktionsziel ... 
in diesem konkreten Workshop mit dem oben 

genannten Titel war die Umsetzung des Bilder-
buches Wo die wilden Kerle wohnen von 
Maurice Sendak in eine vertonte Präsentation 
vorgesehen.  

Als Hardware ... 
kamen 12 Laptops mittlerer Qualität zum Ein-

satz (P III, 800 Mhz), die mit fliegender Verka-
belung über einen einfachen Hub innerhalb 
einer Stunde aufgebaut wurden. Jedes Gerät 
war mit Mikrofon und Kopfhörer versehen. Kon-
figuriert waren die Rechner mit Windows ME, 
sowie der Anwendersoftware PowerPoint und 
Cool-Edit 2000. Eine größere Sammlung von 
Geräusch- und MusikCDs wurde bereitgestellt. 
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die Soldaten der SA und SS als ehrenwerte 
Kämpfer dar, die angeblich nichts mit den 
Verbrechen der Nazis zu tun hatten. Sie seien 
auch nicht für die Verbrechen im Vernichtungs-
krieg gegen die Sowjetunion verantwortlich, 
obwohl Historiker ihre aktive Beteilung an der 
geplanten „Ausrottung des jüdischen Bolsche-
wismus“ eindeutig nachgewiesen haben. Ähn-
lich geschichtsrevisionistisch argumentiert die 
NPD bei ihren Aufmärschen gegen die Wehr-
machtsaustellung des Hamburger Instituts für 
Sozialforschung, die die Kriegsverbrechen der 
Wehrmacht dokumentiert. Über die Darstellun-
gen in den Computerspielen und den Kontakt 
zu rechten Clans verbreitet sich das Bild des 
ehrenhaften Soldaten auch unter politisch un-
belasteten Jugendlichen. 

Wer sich bei der Beurteilung von Computer-
spiele lediglich auf formale Aspekte der Gewalt-
darstellung konzentriert, übersieht nur allzu 
leicht die oftmals brisanten politischen und sozi-
alen Botschaften. Spiele wie „Americas Army“ 
würden, ähnlich wie im Fall Counter-Strike ge-
schehen, bei der Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Schriften durchs Raster fallen, 
weil viele Jugendschützer immer noch lieber 
Blutpixel zählen, als sich mit der inhaltlichen 
Gesamtaussage eines Spiels auseinander zu 
setzen. Die Propagierung von Militarismus und 

Nationalismus stellt derzeit jedenfalls ein we-
sentlich größeres Problem dar, als dass Ju-
gendliche durch zu exzessive Gewaltdarstellun-
gen verrohen würden6). 

Anmerkungen/ Literatur 
1) Csports.net, siehe: http://csports.
computerandvideogames.com 

2) Für eine ausführliche Analyse von „Counter-
Strike“ siehe: Hartmut Gieselmann, Der virtuelle 
Krieg, Zwischen Schein und Wirklichkeit im 
Computerspiel, Hannover 2002, S. 75ff 

3) Soldier of Fortune Magazine, siehe: www.
sofmag.com 

4) Zur Rolle der Militärsimulationen und den 
Verquickungen der Computerspielehersteller 
mit der Rüstungsindustrie siehe: Der virtuelle 
Krieg, a.a.O. S. 99ff 

5) Day of Defeat Manual, siehe: www.
dayofdefeatmod.com/info/manual 

6 Zur Kritik an der Debatte über Gewaltdarstel-
lungen in Computerspielen siehe: Florian Röt-
zer (Hg.): Virtuelle Welten – reale Gewalt, Han-
nover 2003. 

tigen Schallplattenspieler bzw. später den 
Kassettenrecorder und dann ganz extrem durch 
den Walk- bzw. Diskman eine völlig neue 
Kommunikationssituation für Kinder und 
Jugendliche. Mit der Schallplatte und der 
Audiokassette hatten alle Schichten der Gesell-
schaft eine Möglichkeit, Kinder billig zum Hör-
Konsum zu führen. Kinder und Jugendliche 
hatten dann schnell heraus, dass sie via 
Lautstärke bzw. Kopfhörer andere vom Kon-
sum „ihrer“ Geschichten ausschließen konn-
ten. „Zuhören“ gewann eine völlig andere 
Dimension als es der/die MärchenerzählerIn 

forderte und veränderte dadurch auch die 
Wirkungszusammenhänge nicht nur gewaltori-
entierter Inhalte. Es waren also nicht von 
vornherein die Darstellungsmöglichkeiten des 
neuen Mediums, was Audiokassette und 
anderen Mediengeräten im Kinderzimmer zum 
Siegeszug verhalf. Wer aber sieht, mit wel-
chen „inwendigen“ Augen der audiovisuellen 
Geschichte gefolgt wird, wird auch fragen, ob 
das Medium selbst noch etwas zur veränderten 
Faszination beiträgt. 

Die Hörkonserve gab dazu den Anstoß: In gut 

gemachten Audioproduktionen ist es nicht 
damit getan, eine vorhandene Geschichte 
vorzutragen und an Stellen, an denen Geräu-
sche zur Sprache kommen, eine entsprechen-
de Kulisse aufzubauen. Geräusche und Töne 
sind auch Handlung. Sie erzeugen das Kom-
men und Gehen. Sie unterstützen die Stim-
mung und sie bilden Räume. Selbstverständlich 
ist, dass die Vorlagetexte umgeschrieben 
werden müssen. Dialoge und Unterhaltungen 
treiben idealerweise das Geschehen voran und 
Auf- sowie Abblenden raffen große Zeiträume, 
wobei nur knappe Floskeln ("dann") die Überlei-
tung ermöglichen. 

Noch mehr wird Filmen unterstelltmit besonde-
ren gestalterischen Mitteln zu wirken. Schließ-
lich macht die Verbindung von Bild, Sprache, 
Geräusch und Musik eine weitere Intensivie-
rung des Erlebens möglich. Nach der pädagogi-
schen Faustregel: Hören 20%, Sehen 20% 
aber Sehen und Hören 50% Aufnahme des 
angebotenen Eindrucks muss man auch bei der 
filmischen Darbietung davon ausgehen, dass  
mehr „rüber kommt“ als beim (Vor)Lesen und 
auch beim Hören. Die Frage ist nur, was - im 
Vergleich zum geschriebenen Text. Es ist Ziel 
eines gut gemachten Films mit den entspre-
chenden Techniken genau die Welt vor dem 
inneren Augen der Zuhörer entstehen zu 
lassen, die sich der/ die FilmemacherIn vor-
stellt. Die Kamera stellt quasi einen verlänger-
ten Zeigefinger des Regisseurs dar, der sich 
auf einen oder höchstens wenige Aspekte der 
Wirklichkeit konzentriert. Nicht mehr die mehr 
oder minder große erzählerische Breite steht 
zur Verfügung. Sondern gezielt ausgewählte 
Szenen sollen im Kopf des/der ZuschauerIn 
einen inneren Film in Gang setzen, der vorhan-
dene Erfahrungen einbindet und neue schafft. 
Lange Zeit blieb dieses „ur-filmische“ Prinzip 
bei Märchen allerdings nur marginal entwickelt. 
Abgesehen von den Neuschöpfungen der 
Hörspiele hielten sich sowohl Dia-Reihen als 
auch Erzähl-Filme sehr streng an die Text-
Vorlage. Es wurde nur gekürzt oder in Nuancen 
verändert. Von der medialen Umsetzung ist 
jedoch interessanter zu sehen, dass bei den 
meisten medialen Umsetzungen der 60er bis 
90er Jahre es für die Kindergartenkinder und 
GrundschülerInnen möglich bleibt, die angebo-
tenen Eindrücke zu verarbeiten. Die Nestorin 
der Medienpädagogik - Herta Sturm - spricht in 
diesem Zusammenhang von der notwendigen 
und gegebenen „Halbsekunde“, die hilft, das 
Gesehene mit der Hilfe einer „inneren Verbali-
sierung“ [= innere Benennung oder Versprachli-
chung] zu verstehen. „Dieser Vorgang der 

Abbildung 8: Bilder zu „Hänsel und Gretel“ in der 
gleichnamigen Diaserie von 1965 (Verleihnummer 

in Baden-Württemberg: 10 51401) 
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inneren Benennung bedeutet dabei zugleich 
eine Kategorisierung der uns treffenden Außen-
reize, ein Einordnen in kognitive und emotiona-
le Bezugssysteme.“3) Ohne ein solches Ange-
bot an Zeit sitzen die NutzerInnen von Mär-
chen-Medien teilweise verständnislos vor den 
Geräten. Diese Erkenntnis wird von besonderer 
Bedeutung, wenn man wiederum einen Ver-
gleich der Kommunikationssituationen heran-
zieht, um danach Wirkungen zu ermitteln. 

Erneut finden sich NutzerInnen von Märchenfil-
men allein mit dem Medium. Das Gegenüber 
kann zwar bendet werden, gibt aber weder 
Erklärungen ab noch passt es sich den Verste-
hensgeschwindigkeiten individuell an. Sogar 
ein Stopp bedeutet nicht, dass zuvor Konsu-
miertes im Verständnis nachgeholt werden 
kann. So lange nichts gravierend Neues zu 
bekannten Formeln hinzukommt werden 
größere Folgen einer „fehlenden Halbsekunde“ 
kaum zu erwarten sein. Was aber, wenn sich z.
B. gestalterische Veränderungen an Märchen-
darstellungen wie im Videofilm „ „Cindy und das 
Zauberrätsel“, Australien 1991“ (vgl. Bildauszug 
in Abbildung 9) sich häufen und neue Inhalte 
kreieren ? Allein aus dem Einzelbild, das keine 
Verstärkung durch Spiel oder Sprache bzw. 
Tonkulisse erhält, lassen sich Inhaltselemente  
„struktureller Gewalt“4) ableiten: 

sexistische Zeichnung der Stiefmutter 
Ausgestaltung der Hauptperson zur "Barbie 
Puppe" 
Inszenierung von Emotionen 

Hinzukommen noch weitere, die kindliche 
Wahrnehmung steuernde, filmtechnische 
Attribute wie 

schnelle Schnitte 
häufiger Wechsel der Perspektive 
weitgehender Verzicht auf Totale und 
Halbtotale 

Insgesamt wird so eine Medienkonsumform 
angeboten, die kaum noch den Märchenfilmen 
früherer Art entspricht. Statt dessen wird der 
bei PädagogInnen beliebte Typ „DEFA-
Märchenfilm“ vom Märchen-Clip abgelöst – mit 
entscheidenden Folgen für das inhaltliche 
Angebot und die Konsumform: Das Märchen-
Personal erhält einerseits triviale Merkmale aus 
Erwachsenen-Medien; andererseits wird von 
den Produzenten kaum noch danach gefragt, 
ob die angebotenen Inhalte auch „ver-
sprachlicht“ werden können. Zum Konsum dient 
die linke, emotionale Gehirnhälfte – was bei 
sexistischen und gewaltdarstellenden Inhalten 
einer besonderen Prüfung vor dem Einsatz 
bedarf. 

Die Tendenz zur Anpassung überkommener 
Märchen-Bilder an aktuelle Medien-
Konsumangebote  setzt sich weiter fort, wie ein 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bester 
Kinderzeit gesendeter Märchenfilm (vgl. Abbil-
dung 10) zeigt: Interessant an diesem Streifen 
ist weniger die besondere Ausgestaltung sonst 
weniger wichtiger Personen und Handlungstei-
le, wie hier der 12. und 13. Fee sowie der 
Abmilderung des Fluchs. Die Aufmerksamkeit 
sollte sich vielmehr auf die Übersteigerung des 
"Vergiftungsvorgangs" konzentrieren. Die neue 
Märchenform der "Fantasy"-Geschichte verei-
nigt sich mit den traditionellen Märchenerzäh-
lungen zu einer besonderen Darstellungsform. 
Nicht mehr der Vorgang "Stich an der Spindel" 

Abbildung 9: Videoprint aus „Cindy und das 
Zauberrätsel“ 
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Abbildung 10: Videoprint aus „Dornröschen“, 
Fernsehsendung in S3, 6/ 1997 

Die Möglichkeit, Schlachten des Zweiten Welt-
kriegs auch als Wehrmachts- oder sogar SS-
Offizier durchleben zu können, zieht neben  
„normalen“ Spielern und Hobbymilitaristen 
mehr und mehr Rechtsradikale und Neo-Nazis 
an, die sich in den virtuellen deutschen Unifor-
men richtig wohl fühlen. Während Electronic 
Arts als größter globaler Produzent von Com-
puterspielen kein Verbot riskiert und die Spieler 
nicht mit Hakenkreuzbinden in den virtuellen 
Kampf ziehen lässt, war dies den Hobbypro-
grammierern von in „Day of Defeat“, einer 
Mehrspieler-Modifikation für „Half-Life“, zumin-
dest bis zur Version 2.0 egal. Das Spiel gehört 
nach der Statistik von CSports.net mit über 
345.000 Online-Spielern zwischen Mitte Sep-
tember und Mitte Oktober 2002 zu den weltweit 
vier meist gespielten Modifikationen von Onli-
ne-Shootern. In der aktuellen Fassung 3.1 wur-
den die Hakenkreuze entfernt, aber immer noch 
kann man auf deutscher Seite mit dem SS-
Ehren-Dolch den Gegner erstechen. Das Hand-
buch spricht von einem „Showpiece“, das man 
dem Gegner am besten in den Kopf rammen 

solle5). 

Nazis in Cyberspace 
Illuster ist denn auch das Publikum des Day-of-
Defeat-Forums. Hier wurden extra Diskussions-
bretter für den Tausch von Zweite-Weltkriegs-
Sammlerstücken und Nazi-Devotionalien einge-
richtet und Unverbesserliche, die den Zweiten 
Weltkrieg auch im realen Leben wieder aufer-
stehen lassen wollen, können sich im Forum 
für „Military Re-enactments“ austauschen. So 
schwärmt beispielsweise ein User Namens 
RLTWSeigheil (auch Nazis haben mitunter 
Schwierigkeiten mit der deutschen Rechtschrei-
bung) von seinen Nazi-Postkarten, oder der  
„GD Soldat“ (Wahlspruch „Gott, Ehre, Vater-
land“) wirbt für seine Re-enactor-Gruppe Groß-
deutschland (www.grossdeutschland.com), der 

nach eigenen Angaben 130 Mitglieder an der 
US-Ostküste angehören. Sie ist in den USA 
von den Steuern befreit und kann als gemein-
nützige Organisation abzugsfähige Spenden-
quittungen ausstellen. 

Gleich mehrere Spielergruppen von „Day of 
Defeat“ benennen sich unverblümt nach der 
Waffen-SS (www.waffen-ss.org und www.
waffenssclan.com) oder nach der 5. SS Divisi-
on Sturmgruppe Wolf (www.ss-sgw.fsnet.co.
uk), es handelt sich also keinesfalls um Einzel-
fälle. 

Doch „Day of Defeat“ ist nicht das einzige Bei-
spiel für diese Entwicklung. So hat mittlerweile 
auch der deutsche Computerspielevertrieb 
CDV gemerkt, dass Rechtsradikale eine zah-
lungskräftige Käufergruppe darstellen. Sonst 
hätte er wohl kaum ganzseitige Anzeigen für 
sein Echtzeitstrategiespiel „Sudden Strike 2“ 
mit dem Werbespruch versehen: „Mit Dir hätten 
wir jeden Krieg gewonnen, sagt mein Opa“. 
Hier wird der Kriegsniederlage der Nazis öffent-
lich nachgetrauert und der Spieler soll als Enkel 

eines Wehrmachtssoldaten im Nachhinein den 
Zweiten Weltkrieg für Deutschland gewinnen. 
Auch bei Sudden Strike (von einigen Spielern 
abgekürzt SS genannt) findet man, ohne lange 
suchen zu müssen, deutsche Gruppen wie „Die 
Harkonnen“ (http://www.darkis-world.de.vu/), 
die den SS-Totenkopf im Wappen führen. 

Neben „Day of Defeat“ spielen viele dieser so 
genannten Clans auch die zuvor erwähnten  
„Medal of Honor“ und „Battlefield 1942“. Auf 
ihren Webseiten distanzieren sich diese Clans 
Formal vom Nationalsozialismus. Dabei 
gebrauchen sie allerdings die gleichen Argu-
mentationsmuster, die seit Jahren von Ge-
schichtsrevisionisten und Rechten propagiert 
werden und mit denen sie versuchen, die 
Wehrmacht und teilweise auch die SS vom 
Nationalsozialismus zu entkoppeln. Sie stellen 

Abbildung 20: Mit „Americas Army“ wirbt die US-Armee neue Rekruten 
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Film und Computerspiel. 

Während der Spieler in Clancys Computer-
spielreihe „Rainbow Six“ ein ganzes Anti-
Terror-Team taktisch steuert und Geiseln aus 
den Händen von Terroristen befreien muss, 
kämpft er sich in „Soldier of Fortune“ als Einzel-
kämpfer gegen Horden von arabischen und 
osteuropäischen Terroristen durch. „Soldier of 
Fortune“ ist eine Gemeinschaftsproduktion des 
gleichnamigen ultra-rechten US-Waffenmaga-
zins3) und dem Spieleproduzenten Activision. 
Der Spieler schlüpft in die Rolle des Söldners 
John Mullins, einem „Super-Rambo“ der laut 
Werbung real existiert und dessen zahlreiche 
realen Kriegseinsätze in „Soldier of Fortune 2“ 
nachgespielt werden können (offizieller Werbe-
spruch „Bring the terror to the terrorists.“). 

Besondere Aufmerksamkeit bei Spielern erreg-
te „Soldier of Fortune“ wegen seiner expliziten 
Gewaltdarstellung, bei der die Gegner mit 
Schusswaffen regelrecht zerstückelt werden 
können. Durch die übertriebenen Splatter-
Effekte ist das Spiel auch für männliche Ju-
gendliche interessant, die damit ihre Eltern 
schockieren und ihre Freunde beeindrucken 
wollen, sich an dem Militäraspekt oder der poli-
tisch rechten Botschaft des Spiels jedoch nicht 
stören. „Soldier of Fortune“ hat im Unterschied 
zu den vorher genannten Spielen nicht den 
Anspruch, eine realistische Simulation zu sein. 
Der Spieler muss nur auf die Gegner, die ihm 
wie in einer Geisterbahn vor das Gewehr sprin-
gen, irgendwie „draufhalten“. Es eignet sich 
also auch für Gelegenheitsspieler. Das Spiel 
verwendet zwar realistisch aussehende Waf-
fen, diese werden jedoch nicht sehr differen-
ziert simuliert, sodass es eine andere Spieler-
klientel anspricht als die hochkomplexen Simu-
lationen. 

„Soldier of Fortune“ propagiert das Soldaten-
Image des blutrünstigen Kämpfers, eines Ram-
bos. Die komplexen Militärsimulationen stellen 
den Soldaten aber eher als rationalen Techni-
ker dar, der wie ein Ingenieur oder Mechaniker 
nur seine Arbeit tut und sich scheinbar nicht 
von Rache- oder Gewaltphantasien leiten lässt. 
Dieses Bild des neuen Soldaten scheint aller-
dings für die Unterhaltungsindustrie nicht be-
sonders attraktiv zu sein, da es nicht den 
Kämpfer und Helden, sondern die emotionslo-
se Kriegstechnik in den Mittelpunkt stellt und 
sich mit dieser keine populären Abenteuerge-
schichten erzählen lassen. So stellten fast alle 
großen Spielepublisher 1999 die Produktion 
hochkomplexer Militärsimulationen, in denen 
der Spieler einen modernen Kampfjet, Hub-

schrauber oder Panzer steuern konnte ein, weil 
sich hier nur eine kleine Gruppe gebildeter „Eli-
te-Spieler“ erreichen ließ, die Zeit und Interes-
se hatten, sich wochenlang in die Simulationen 
einzuarbeiten4). 

Opas Kriegserzählungen hautnah 
Seinen zweiten Frühling als virtueller Abenteu-
erspielplatz erlebt derweil der Zweite Weltkrieg, 
mit dem sich zahlreiche Neuerscheinungen auf 
dem Computerspielemarkt befassen. Für die 
Unterhaltungsindustrie bietet er ein wahres 
Füllhorn an Geschichten über Heldentum, Va-
terlandsliebe und Aufopferung. In ihm verkör-
pert sich der Kampf gegen das ultimative Böse: 
den Nationalsozialismus. Seitdem wird jeder 
neue Feind, sei es nun Saddam Hussein, Osa-
ma Bin Laden oder, auf der anderen Seite, 
George W. Bush mit Hitler gleichgesetzt, um 
einen Krieg zu legitimieren. Wieder erweckt 
wurde das Genre durch den Hollywood-Film  
„Der Soldat James Ryan“ von Steven Spiel-
berg, dessen Eingangssequenz die Landung 
der Alliierten in der Normandie zeigt. Spielberg 
inszenierte die Schlacht am Omaha-Beach als 
packendes Rundumklang-Spektakel, bei dem 
selbst dem Zuschauer die Kugeln akustisch um 
die Ohren fliegen. Das erinnert an Ernst Jün-
gers ‚Stahlgewitter’, das er als Initiation be-
schreibt, bei dem der Soldat auf dem Schlacht-
feld als Mann und Kämpfer wiedergeboren 
wird. Dieses Initiationserlebnis soll der Spieler 
am Computer zumindest virtuell nachempfin-
den. 

So kann er in dem Spiel „Medal of Honor“ von 
Electronic Arts den Angriff der Alliierten als US-
Soldat in der Einzelspielerkampagne nachspie-
len oder im Online-Gefecht zusätzlich auf Sei-
ten der Wehrmacht den Angriff abwehren. 
Während „Medal of Honor“ das Solospiel in den 
Mittelpunkt rückt und der Spieler die Geschich-
te eines amerikanischen Spezialagenten durch-
lebt, dreht sich in dem neueren Online-Spiel  
„Battlefield 1942“ (ebenfalls von Electronic 
Arts) alles nur um Multiplayer-Gefechte im In-
ternet – der Einzelspieler spielt keine zusam-
menhängende Geschichte durch. In den Onli-
ne-Partien wird ein kompletter virtueller Aben-
teuerspielplatz simuliert, auf dem der Spieler 
nicht nur als Fußsoldat marschieren, sondern 
auch in einem Panzer fahren oder einen Bom-
ber fliegen kann. Die „Operation Overlord“ in 
der Normandie ist ebenso mit dabei, wie die 
Schlacht um Stalingrad. Dem Spieler steht es 
frei auf Seiten der Wehrmacht oder der Alliier-
ten zu kämpfen. 
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steht im Vordergrund sondern die Übersteige-
rung des Bösen. Was bisher von einer älteren 
Frau quasi aus Versehen ausgelöst wurde, ist 
jetzt Teil eines finsteren Plans von finsteren 
Mächten. Hässlichkeit erhält neben sexisti-

schen Attributen, einen gleichen Wert. Hinzu-
kommt noch, dass die Fantasie der kindlichen 
ZuschauerInnen kaum genutzt wird. Es wird 
alles erklärt, so dass kaum Notwendigkeit 
besteht, Vorerfahrungen usf. mit den Filmein-
drücken zu verbinden. Eigentlich reicht für den „
Film im Kopf“, dass im Film Blut zu sehen ist. 
Wenn Dornröschen wie hier und an anderen 
Stellen das „filmische Geschehen“ noch verbal 
wiederholt, dann bedeutet diese Doppelung 
keine Rückbesinnung auf die „Halbsekunde“. 
Der scheinbare Beitrag zur Unterstützung von 
kindlichem Verständnis erzeugt statt dessen 
zunehmend einen "unanstrengenden" Konsum-
artikel, bei dem es überhaupt nicht wichtig ist, 
ob man die gesamte Zeit aufmerksam dabei 
war. Da immer alles erzählt wird, kann man 
beliebig ein- und aussteigen. Es ist so zumin-
dest die Herrschaft über die „individuelle 
Zugriffszeit“ auf das Märchen zurückgekehrt. 
Andererseits verlangt aber diese Offenheit – 
zumindest im werbefinanzierten Fernsehen – 
ein Mittel gegen das Abschalten. Und hier 
kommen die fesselnden Elemente von Gewalt-
darstellung gerade recht. Was den „Bugs 

Bunnies“ oder "Power Rangers" Recht ist, wird 
zeitgenössischen Märchenverfilmungen billig 
sein. 

Aus dem Bildbeispiel (vgl. Abbildung 11) wird 
nur unvollkommen deutlich, wie sich die von 

Anfang an gewalttätige Szene 
vor dem Backofen verändert 
hat. Immerhin ist in einem 
Vergleich der Abbildungen aber 
schon ersichtlich, dass die 
Hexe zu einem skelettartigen 
Monster wird. Hinzukommen 
noch eine grausliche Hörkuliss-
se mit angstmachenden Geräu-
schen, Drohgeschreih sowie 
emotionalisierende Elemente 
der Filmsprache mit Großauf-
nahmen, Geschwindigkeit, 
Sekundenschnitten uam. Alles 
zusammen verändert Märchen-
darbietung völlig und führt zu 
einer anderen Kommunikations-
form (vgl. Abbildung 12). 
Märchen dieser Form werden in 
ihrer Wirkung bestimmt durch 
stärkere Pointierung der 
Eindrücke mittels Bildgestal-
tung, Kameraführung und 
Tonkulisse. Die Dominanz der 
Montage unterstützt unreflekto-
rischer Aufnahme. Im Bereich 
der sozialen Interaktion kann 

man von einer Individualisierung der Aufnahme 
ausgehen, meist begleitet von eingeschränkten 
Möglichkeiten, Verständnis und Aufnahmege-
schwindigkeit zu steuern. Die Faszination 
verhindert häufig sogar die radikale Lösung: 
Ausschalten. 

3. Wirkungen5) 

Zunächst ist zu sehen, folgt man der „Ab-
stimmung mit den Füßen“, dass das, was 
PädagogInnen mit einem Unterton an Empö-
rung und Abscheu bewerten, bei Kindern 
besonders beliebt ist. Ob es daran liegt, dass 
es die vorlesenden (Groß)Eltern nicht mehr gibt 
oder ob - davon unabhängig - Freude am 
Zusehen ausschlaggebend ist, mag zunächst 
dahingestellt sein. Wichtiger ist, dass Erwach-
sene wieder Auswirkungen erwarten, die an die 
überwunden geglaubte Diskussion zur Zeit der 
Bettelheimschen Frage („Brauchen Kinder 
Märchen?“) erinnert.  

Die Kritik an den Medien speist sich vor allem 
aus der Kritik an solchen gewalttätigen Inhal-
ten. Es sind die gewalttätigen Kinderprogram-
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Abbildung 11: Videoprint aus „Hänsel und Gretel“, Aufzeich-
nung einer Tele5 — Sendung, 3/1993 



me, die die Erwachsenen am meisten beunruhi-
gen. Eine Reihe von Angeboten wie Tom und 
Jerry, Bugs Bunny oder „He Man and the 
Masters of the Universe“ und jetzt, wie gezeigt, 
auch Märchenproduktionen lassen viele Päda-
gogInnen nicht ruhig bleiben. Wie „schlecht" 
diese Programme von Erwachsenen auch 
eingeschätzt werden mögen, es stellt sie 
dennoch zuerst die Frage, warum alle Kinder 
sie lieben. Eine unvoreingenommene Debatte 
über den „Mediengeschmack" der Kinder wurde 
von seiten der Pädagogen bisher kaum geführt. 
Nur unzureichend lassen sich Erwachsene auf 
die Frage ein, warum Kinder oft das am liebs-
ten sehen oder hören, was sie als 
"geschmacklos", "gewalttätig" "grell", "rühr-
seelig" und "undifferenziert" empfinden, oder 
warum Kinder „hässliche" Dinge - wie etwa die 
Mastersfiguren - lieben. Eine Erklärung für das 
diskrepante Medienerleben von Kindern und 
Erwachsenen könnte sein, dass Kinder Inhalte, 
die differenziert realitätsnahe Situationen 
vermitteln, Situationen des Verlassenwerdens 
und Geschichten mit „offenem Ende" mehr 
ängstigen; also im Unterschied zu realitätsfer-
nen Filmen, bei denen klar ist, dass sie „nur 
Fernsehen" sind wenig Unterhaltungswert 
haben. Ein weiterer Ansatzpunkt zum Verständ-
nis des Mediengeschmacks der Kinder könnte 
sein: Die weiterhin märchenhaften Geschichten 
auch in "Fantasy" und anderen modernen 

Adaptionen mit garantiert 
gutem Ausgang machen 
den Kindern wie in den 
alten Märchen Mut, selbst 
wenn die Personen häss-
lich sind; der Sieg der 
Kleinen über die Großen ist 
die Erfüllung eines Wun-
sches, den ihnen die 
Realität meist versagt; die 
erlaubten „Gewalttätigkei-
ten" sind folgenlos; sie 
führen nicht zu Verletzung 
und Tod; der handfeste 
Klamauk, dessen Lacher-
folg auf Schadenfreude 
gründet, spricht den 
kindlichen Humor an, 
sogenannte „hässliche" 
Figuren charakterisieren 
die archaischen und darin 
schon immer stereotypen 

Muster von Gut und Böse, vom edlen Helden 
und furchterregenden Dämon. Damit gelte alles 
weiter, was Bettelheim für die Erzähl-Märchen 
postuliert hat. Und: Müssen sich die Kinder, da 
niemand mehr Märchengrausamkeit vorliest, 
ihre „Sicherheitsentwicklung" heute nicht 
anders holen ?  

 

Anmerkungen: 

1) A. & W. van Risum, Eine Geschichte der 
deutschen Literatur in Beispielen, München 
1997, S.190 

2) Die ersten 19 Zeichnungen aus: Brüder 
Grimm, Kinder- und Hausmärchen, Verlag Carl 
Ueberreuter 1948 und später, letztmals 1992) 
der gefangene Hänsel und die Hexe mit Gretel 
vor dem Käfig (farbiges Einstiegesbild; ff. = 
SW) 

3) H. Sturm, In: Wahrnehmung und Fernsehen, 
aus: Media Perspektiven, 1/84, S. 61ff. 

4) vgl. zum Begriff: Galtung, Johan: Frieden mit 
friedlichen Mitteln, Leske + Buderich: Opladen, 
1998 

5) vgl. dazu S. 28 f und 31 ff. in diesem Heft 
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Abbildung 12: Kommunikationssituation „Märchen Vorlesen“ 

Armee und Veteranen zusammen. Häufig ge-
nannte Interessensschwerpunkte sind neben 
der Armee und Computerspielen, reale Schuss-
waffen und das Kampfspiel Paintball, bei dem 
sich Gruppen mit Farbpistolen im Wald be-
schießen. Da „Americas Army“ den Anspruch 
hat, eine realistische Simulation zu sein, sind 
die Jugendlichen an Beurteilungen von Vetera-
nen interessiert, wie groß der Unterschied zwi-
schen Spiel und realem Krieg ist. Diese Solda-
ten bescheinigen dem Spiel eine hohe Authen-
tizität, die sie bisher bei keinem vergleichbaren 
Spiel gefunden hätten. Im Forum können sich 
Jugendliche darüber hinaus Tipps holen, bei 
welcher Waffengattung es besonders aufre-
gend sei, und wie sie am besten in der Armee 
Karriere machen könnten. 

Man muss jedoch zur Propagandawirkung ein-
schränkend sagen, dass sich im Forum fast 
ausschließlich Männer treffen, die schon vorher 
von der Armee begeistert waren. Unbedarfte 
Jugendliche, die vorher kein Interesse an der 
Armee hatten und nur durch das Spiel darauf 

aufmerksam geworden sind, trifft man äußerst 
selten. Dies mag an den strikten Spielregeln, 
dem recht hohen Schwierigkeitsgrad und den 
langwierigen Qualifikationsaufgaben liegen, die 
Gelegenheitsspieler langweilen oder überfor-
dern. Zudem ist in der Öffentlichkeit der Propa-
ganda-Aspekt des Spiels kritisch thematisiert 
worden, was der Armee gegenüber „neutral“ 
eingestellte Spieler abgeschreckt haben dürfte. 
Unter dem Aspekt der Massenwirksamkeit sind 
andere Spiele mit militärischen Inhalten erfolg-
reicher. 

An erster Stelle steht hier natürlich das bekann-
te „Counter-Strike“, das laut Statistik von 
Csports.net im Zeitraum zwischen Mitte Sep-
tember bis Mitte Oktober mit fast elf Millionen 
Spielern weltweit mehr hatte, als alle anderen 
Online-Shooter zusammen. In „Counter-Strike“ 
bekämpfen sich Anti-Terroreinheiten und Terro-
risten, wobei sich der Spieler im Unterschied 
zu „Americas Army“ auch für die Seite der Ter-
roristen entscheiden kann. Die Seitenwahl hat 
im Spiel jedoch keine „ideologische“ Bedeu-
tung, sondern die Spieler schließen sich dem 
Team an, das noch Mitglieder braucht, oder sie 
wechseln bei Turnieren die Seiten nach einigen 
Spielrunden. Wie bei „Americas Army“ werden 
auch bei Counter-Strike reale Schusswaffen 
realistisch simuliert. Der kanadische Program-
mierer Minh Le, der das Spiel zunächst als ein 
Hobbyprojekt für das kommerzielle Spiel „Half-
Life“ entwickelte, ging sogar auf einen örtlichen 
Schießstand, um das Verhalten der im Spiel 
verwendeten Waffen möglichst genau nachpro-
grammieren zu können. So wird in den Foren 
außer über Mannschaftstaktiken viel über reale 
Waffentechnik diskutiert und Vergleiche zu den 
Vorbildern gezogen.2) 

Rambo oder Nerd? 
Mit dem kommerziellen Erfolg von „Counter-
Strike“ setzte ein ganzer Boom von Computer-
spielen ein, in denen Terroristen über den gan-
zen Globus gejagt werden müssen. Zu den 
populärsten Herstellern gehört die Firma 
Redstorm Entertainment des Bestseller-Autors 
Tom Clancy, der Computerspiele passend zu 
seinen Militär- und Spionage-Romanen entwi-
ckelt. Die Spiele werden in modifizierten Fas-
sungen auch vom US-Militär zu virtuellen Übun-
gen eingesetzt. Clancy unterhält darüber hin-
aus enge Kontakte zum Militär, ist ein persönli-
cher Freund Ronald Reagans und schreibt Do-
kumentationen und Ausbildungsbücher zu den 
einzelnen Waffengattungen. Wie kein Zweiter 
nutzt Clancy den Medienverbund für seine Mili-
tärgeschichten und veröffentlicht sie als Buch, 
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Abbildung 19: Werbung für den Egoshooter 
Kingpin mit Leichesäcken aus dem Kosovo-

krieg 



Vi r t u e l l e  St ah l g ew i t -
ter  — Mi l i t ar i s mus  u nd  
Nat ion al i s mus  in  Co m-
pu ter sp iel en  
von Hartmut Gieselmann 
Die Kriegssimulation „Americas Army“, die von 
der US-Armee gezielt zur Rekrutenwerbung 
eingesetzt wird, hat die Diskussion um Militaris-
mus und die Funktion von Computerspielen als 
virtuelle Kriegspropaganda neu entfacht. Rea-
listische Kriegsszenarien erfreuen sich derzeit 
großer Beliebtheit, sei es nun der Zweite Welt-
krieg oder die Jagd auf Terroristen. Neben „nor-
malen“ Spielern und Hobbymilitaristen sind 
auch immer mehr Neo-Nazis bei den Online-
Gefechten mit von der Partie. 

„Guten Morgen Rekrut, heute lernen sie den 
Umgang mit dem M16A2-Maschinengewehr, 
wodurch sie zur meist gefürchteten Kampfma-
schine auf diesem Planeten werden: einem US-
Army-Infanteristen.“ So beginnt die Ausbildung 
bei „Americas Army“, einem neuen Computer-
spiel, das die US-Armee ganz offiziell zur Re-
krutenwerbung einsetzt und kostenlos über 
Spielezeitschriften und das Internet verteilt. Das 
erste, was der Spieler zu lernen hat, ist Gehor-
sam. Er darf nur das tun, was die Regeln ihm 
erlauben und nur auf die Ziele schießen, die 
ihm befohlen werden. Bricht er die Regeln oder 
schießt auf Kameraden, landet er nach einer 
Verwarnung in der virtuellen Einzelzelle. 

„Americas Army“ ist ein so genannter Online-
Shooter, bei dem zwei Parteien von bis zu 16 
Mitspielern über das Internet gegeneinander 
kämpfen. Dabei gehört das jeweils eigene 
Team zur US-Armee, der jeweilige Gegner wird 
als Terrorist dargestellt. Bevor der Spieler je-
doch an den Online-Kämpfen teilnehmen kann, 
muss er sich in diversen Trainingseinheiten als 
Ranger, Fallschirmspringer oder Scharfschütze 
qualifizieren. Die US-Armee registriert alle 
Spieler mit Usernamen und E-Mailadresse und 
speichert deren Fortschritte. Wer auf eigene 
Kameraden schießt oder im Chat Mitspieler 
beschimpft, wird von den offiziellen Servern 
ausgeschlossen. Auch bei der virtuellen Armee 
herrscht Zucht und Ordnung. 

Das Spiel konzentriert sich auf die Gruppentak-
tik und die akkurate Simulation der Handfeuer-
waffen. Erschießt man einen Gegner, setzt sich 
dieser nur hin. Pixelblut ist nicht zu sehen, wes-
wegen das Spiel in den USA ab 13 Jahren frei-

gegeben ist. Doch das Spiel zu beherrschen ist 
recht schwierig, was größtenteils an der akku-
raten Techniksimulation liegt. Bei einem Scharf-
schützen bewegt sich etwa das Zielfernrohr im 
Atemrhythmus. Laut Werbung der Armee soll 
im Spiel alles genau so ablaufen, wie in der 
realen Ausbildung und bei den realen Einsät-
zen. „Americas Army“ ist also kein fiktives 
Spiel, sondern eine Simulation der Wirklichkeit 
mit dem Wahrheitsanspruch eines Dokumentar-
films. Dies mag auf die technischen Details 
zutreffen, die Darstellung der Opfer ist jedoch 
geschönt und präsentiert die Einsätze der US-
Armee als sauberes, unblutiges Räuber-und-
Gendarm-Spiel und zerstreut so jedwede kriti-
schen Einwände gegen Kriegseinsätze. 

Vom Spiel zum realen Krieg 
Wenn der Spieler auf den Geschmack gekom-
men ist, kann er sich mit einem Mausklick auf 
die Webseite www.goarmy.com aus dem Spiel-
menü die richtigen Bewerbungsunterlagen für 
die echte Armee bestellen, bei der laut Aussa-
ge des Spiels alles genauso viel Spaß machen 
soll, nur das es noch viel realistischer, manch-
mal sogar todernst ist. Die Macher haben sich 
auf eine männliche Zielgruppe unter 20 Jahren 
konzentriert, und diese, soweit aus den Äuße-
rungen der Diskussionsteilnehmer im Forum 
der offiziellen Webseite www.americasarmy.
com zu schließen ist, gut getroffen. Bei einer 
Diskussionsrunde stellten sich 173 Spieler mit 
Alter, Nationalität, Geschlecht und privaten 
Interessen vor. Lediglich zwei davon waren 
Frauen, der Rest Männer zwischen zwölf und 
60 Jahren, wobei das Durchschnittsalter bei 
23,7 Jahren lag. Knapp 40 Prozent der Männer 
waren unter 20 Jahre alt, nur etwa sechs Pro-
zent älter als 40 Jahre. 82 Prozent kamen aus 
den USA, sechs aus skandinavischen Ländern, 
fünf aus Kanada und zwei Prozent aus 
Deutschland. Rechnet man das auf die absolu-
te Zahl der Online-Spieler von „Americas Army“ 
hoch, die laut der Statistik von Csports.net1) 
zwischen Mitte September und Mitte Oktober 
bei fast 145.000 lag, so erreichte die US-Armee 
zu dieser Zeit mit dem Spiel weltweit etwa 
58.000 männliche Jugendliche unter 20 Jahren. 
Durch die kostenlose Verteilung der Vollversio-
nen auf CD bei den Rekrutierungsstellen seit 
Mitte Oktober dürfte diese Zahl in den nächsten 
Monaten noch steigen. 

Ein wichtiges Element für die Armee, um mit 
den Spielern in Kontakt zu kommen, ist das 
offizielle Forum auf www.americasarmy.com. 
Die Spieler setzen sich aus militärbegeisterten 
Schülern und Studenten, Soldaten aus der US-
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Neuorganisation des Ju-
gendschutzes in den Me-
dien —     
Rechtliche Fakten und 
praktische Umsetzung 

von Sabine Mosler, Nieder-
sächsische Landesmedien-
anstalt 
1 Allgemeines 

Am 27. September 2002 haben die Regierungs-
chefs der Länder den Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag (JMStV) unterzeichnet. Die zu-
nehmende Konvergenz der Medien in techni-
scher und inhaltlicher Sicht sowie die Ver-
schmelzung von Massen- und Individualkom-
munikation erforderten einen einheitlichen 
Rechtsrahmen, um zu vermeiden, dass Me-
dienangebote, die die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen beeinträchtigen oder gefähr-
den, je nach Verbreitungsweg in einem Fall 
untersagt und im anderen Fall unbeanstandet 
verbreitet werden können. In dem Staatsver-
trag, der am 1. April 2003 in Kraft tritt, soll ei-
nerseits der Konvergenzentwicklung in den 
Medien Rechnung getragen, andererseits eine 
Konvergenz des Jugendmedienschutzes in den 
verschiedenen Medien gewährleistet werden. 
Der JMStV führt zusammen und vereinheitlicht 
die bisherigen Jugendschutzbestimmungen des 
Rundfunkstaatsvertrages und des Medien-
dienstestaatsvertrages. 

Mit diesem Staatsvertrag werden die Kompe-
tenzen zwischen Bund und Ländern neu geord-
net. Der Bund hat seine Kompetenzen für den 
Jugendschutz in den Telemedien abgegeben, 
so dass die Länder eine einheitliche Jugend-
schutzregelung für alle elektronischen Medien 
erreichen konnten. In diese Regelung werden 
sowohl der Rundfunk als auch der Online-
Bereich (Telemedien, d.h. Teledienste und Me-
diendienste) einbezogen. Der Bund bleibt wei-
terhin für den Jugendschutz in den Träger- bzw. 
Offlinemedien, also für Kinofilme, Videokasset-
ten, CD-Roms, DVDs etc., zuständig.  

Der Jugendschutz im Offline-Bereich ist seit 
dem 23. Juli 2002 ebenfalls neu geregelt. Für 
das neue Jugendschutzgesetz (JuSchG), das 
wie der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag am 
01. April 2003 in Kraft tritt, sind zwei bislang 
getrennte Gesetze zusammengefasst worden: 

das Gesetz über die Verbreitung jugendgefähr-
dender Schriften und Medieninhalte (GjS) und 
das Gesetz zum Schutze der Jugend in der 
Öffentlichkeit (JÖSchG). Das GjS bildet die 
Grundlage für die Arbeit der Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Schriften (BPjS), also 
für Indizierung von Medien. Das JÖSchG regelt 
die Altersfreigaben für Kino- und Videofilme 
aber auch für den Alkohol- und Tabakkonsum 
Jugendlicher sowie ihren Aufenthalt in Gaststät-
ten und Veranstaltungsorten. Die BPjS wurde in 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me-
dien (BPjM) umbenannt.  

2 Rundfunk und Telemedien    
2.1 Gegenstand der Regelung 

Der JMStV regelt den Jugendschutz im Bereich 
des Rundfunks und der Onlinemedien, d.h. im 
Fernsehen, im Hörfunk und im Internet. Er 
schafft einen Ordnungsrahmen sowohl für pri-
vate Anbieter als auch für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk. Den organisatorischen 
Überbau für die Überprüfung der Einhaltung der 
Bestimmungen des JMStV bildet die Kommissi-
on für Jugendmedienschutz (KJM). Die KJM hat 
allerdings nur die Aufsicht über private Medien-
anbieter. Sie kann Verstöße gegen den JMStV 
im Internet und im privaten Rundfunk feststellen 
und sanktionieren. Für die Aufsicht über öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkprogramme sind wei-
terhin die Gremien der öffentlich-rechtlichen 
Veranstalter zuständig. 

Absolutes Verbreitungsverbot 

Nach § 4 JMStV dürfen Angebote nicht ausge-
strahlt bzw. weiter verbreitet werden, wenn sie 
gegen die Bestimmungen des Strafgesetzbu-
ches, oder die Menschenwürde verstoßen oder 
schwer jugendgefährdend sind. Es handelt sich 
hierbei insbesondere um Angebote, 

�       die volksverhetzend sind und zum Rassen-
hass aufstacheln,  

�       die den NS-Völkermord leugnen, billigen 
oder verharmlosen,  

�       die grausame und unmenschliche Gewalt-
tätigkeiten gegen Menschen in einer ver-
herrlichenden oder verharmlosenden Art 
zeigen,  

�       die pornographisch sind,  
�       die sexuellen Missbrauch von Kindern oder 

Jugendlichen zeigen und 
�       die offensichtlich geeignet sind, die Ent-

wicklung von Kindern und Jugendlichen 
oder ihre Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit unter Berücksichtigung der be-
sonderen Wirkungsform des 
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Verbreitungsmediums schwer zu gefähr-
den. 

Zugangsbeschränkung 

Einer Zugangsbeschränkung durch technische 
oder sonstige Mittel (z.B. Zeitgrenzen) müssen 
nach § 5 JMStV Angebote unterzogen werden, 
die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern 
oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
zu beeinträchtigen.  

2.2 Struktur und Organisation der Aufsicht 

Die für die Aufsicht über Rundfunk und Teleme-
dien zuständige KJM besteht aus 12 Sachver-
ständigen. Sechs Mitglieder der Kommission 
werden aus dem Kreis der Direktoren der Lan-
desmedienanstalten entsandt, vier Mitglieder 
von den für den Jugendschutz zuständigen 
obersten Landesbehörden, zwei Mitglieder von 
der für den Jugendschutz zuständigen obersten 
Bundesbehörde. Die Amtsdauer der Mitglieder 
beträgt fünf Jahre. Den Vorsitz führt ein Direk-
tor einer Landesmedienanstalt. Die Kommissi-
on kann Prüfausschüsse bilden, denen mindes-
tens jeweils ein Vertreter der Landesmedienan-
stalten, der Länder und des Bundes angehören 
müssen. 

Zu den Zuständigkeiten der KJM gehören: 

1.     die Überwachung der Bestimmungen des 
JMStV,  

2.     die Anerkennung von Einrichtungen der 
Freiwilligen Selbstkontrolle und die Rück-
nahme oder den Widerruf der Anerken-
nung,  

3.     die Festlegung der Sendezeit nach § 8, 
4.     die Festlegung von Ausnahmen nach § 9  
5.     die Prüfung und Genehmigung einer 

Verschlüsselungs- und Vorsperrungstech-
nik,  

6.     die Anerkennung von Jugendschutzpro-
grammen und für die Rücknahme oder 
den Widerruf der Anerkennung,  

7.     die Stellungnahme zu Indizierungsanträ-
gen bei der Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien und für Anträge bei der 
Bundesprüfstelle auf Indizierung und  

8.     die Entscheidung über Ordnungswidrigkei-
ten. 

2.3 jugendschutz.net 

Die für die Kontrolle der Angebote im Internet 
zuständige Stelle jugendschutz.net, die von 
den obersten Landesjugendbehörden einge-
richtet wurde und auf der Grundlage des Me-

diendienste-Staatsvertages gearbeitet hat, wird 
organisatorisch an die KJM angebunden. Die 
Einrichtung jugendschutz.net soll die KJM und 
die obersten Landesjugendbehörden bei deren 
Aufgaben unterstützen, d.h. die Angebote im 
Internet überprüfen und auch Aufgaben der 
Beratung und der Schulung im Internetbereich 
wahrnehmen. Stellt die Einrichtung jugend-
schutz.net Verstöße gegen die Bestimmungen 
des JMStV fest, weist sie den Anbieter hierauf 
hin und informiert die KJM und die anerkannten 
Einrichtungen der Selbstkontrolle (s.u.) dar-
über. Sanktionsbefugnisse hat jugendschutz.
net nicht. 

2.4 Stärkung der Freiwilligen Selbstkontrolle  

Wichtiges Ziel des neuen Staatsvertrages ist 
die Stärkung der Freiwilligen Selbstkontrollein-
richtungen der Anbieter. Auf der Grundlage des 
Konzepts einer beaufsichtigten Selbstkontrolle 
erhalten die Anbieter die Möglichkeit, die Ein-
haltung der Jugendschutzbestimmungen durch 
eigene Einrichtungen der Selbstkontrolle 
(bereits vor der Verbreitung der Angebote) zu 
überprüfen. Der Freiwilligen Selbstkontrolle 
wird also in weit stärkerem Maße als bisher ein 
Entscheidungsrahmen bei der jugendschutz-
adäquaten Bewertung von Angeboten bzw. 
Sendungen zugebilligt. Durch die Anerken-
nungsverfahren (Zertifizierung) wird den Ein-
richtungen der Freiwilligen Selbstkontrollen ein 
zusätzliches Mandat erteilt. Sie können deshalb 
Aufgaben übernehmen, die bisher öffentlich-
rechtlichen Stellen oblagen. Hierzu gehören z.
B. die Zulassung von Ausnahmeanträgen oder 
Ausstrahlungs- bzw. Verbreitungsbeschrän-
kung für bestimmte Angebote. Soweit aner-
kannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbst-
kontrolle tätig werden, sind die Aufsichts- und 
Sanktionsmöglichkeiten der Landesmedienan-
stalten und der KJM gegenüber den Anbietern 
eingeschränkt. Die Verantwortung bleibt aller-
dings bei der KJM, welche die Eignung der 
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im 
Rahmen der Zertifizierung vorab prüft. Ferner 
sind die Einrichtungen der Freiwilligen Selbst-
kontrolle an die Satzungen und Richtlinien der 
Landesmedienanstalten gebunden. Die KJM 
übernimmt auch die Aufgabe, die Eignung der 
Selbstkontrolle fortwährend zu prüfen. Wird das 
Ziel eines effektiven Jugendschutzes verfehlt, 
kann die Anerkennung einer Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle widerrufen werden. 

3 Trägermedien            
3.1 Gegenstand der Regelung 

Das JuSchG regelt den Jugendschutz in den 
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Baden-Württemberg: Gewalt in den Medien - 
ein Thema für die Elternarbeit, Stuttgart 2002 

17) siehe dazu Kampe, Helmut: Menschenver-
achtung, Antisemitismus und Gewalt in einem 
rechtsextremistischen Computerspiel, in: Com-
puterspiele – Bunte Welt im grauen Alltag, BpB 
1993 und Fritz, Jürgen, Karla Misek-Schneider: 
Computerspiele aus der Perspektive von Kin-
dern und Jugendlichen, Computer&Unterricht, 
Seelze 1995 und Willmann, Thomas: Ganz 
anders als Krieg sollte ein gutes Spiel immer 
Spaß machen, telepolis 26.07.02 

18) Fritz, Jürgen, Wolfgang Fehr: Zum Problem 
virtueller Gewalt - von der Wirkungsforschung 
zur Normen- und Werteentscheidung, medien 
praktisch 2/97 

19) siehe dazu Büttner, Christian: Von der Rea-
lität überholt? Mediale Gewalt und Jugend-
schutz in gesellschaftlicher Verantwortung, 
HSFK-Report 7/2002 

20) Fritz, Jürgen: Wirkung virtueller Welten - 
Forschungsbericht, Resümee und Zusammen-
fassung, FH Köln 2001 

21) Fritz, Jürgen, Tanja Witting, Heike Esser: 
Wirkung virtueller Welten - Forschungsbericht, 
Resümee und Zusammenfassung, FH Köln 
2001 

22) siehe dazu: Fritz, Jürgen, Wolfgang Fehr: 
Gewalt, Aggression und Krieg - bestimmende 
Spielthematiken in Computerspielen, Hand-
buch Medien: Computerspiele, BpB 1997 und 
Rötzer, Florian: Kinder brauchen Gewaltdar-
stellungen – Expertengutachten zum Zusam-
menhang von Gewalt in den Medien und in der 
Realität, telepolis 27.09.02 

23) Aufenanger, Stefan: Informationen für El-
tern — Video– und Computerspiele, Computer 
+ Unterricht, 36/1999 

24) Anderson, Craig A.: Brutale Computerspie-
le fördern Aggressionen, Heise-News-Ticker 
18.07.01 

25) Kunczik, Michael: Gewalt und Fernsehen, 
medienpädagogischer forschungsverbund süd-
west, ohne Datum 

26) Fritz, Jürgen, Wolfgang Fehr: Computer-
spiele auf dem Prüfstand, Staffel 8, BpB 1997 

27) Spielemagazin GameStar: Die üblichen 
Verdächtigen - Sind Computerspiele dumm und 
brutal? April 2000 

28) [GUN]Highlander: Counterstrike und Ju-

gendbewegungen, Leserbrief 05.05.02 

29) Fritz, Jürgen: Mord ist Sport, telepolis 
30.04.2002 

30) siehe z. B. die Tipps zur Beschleunigung 
von Spielen durch das Abschalten von Textu-
ren: Kein Blutrausch mehr 

31) siehe dazu: Die Sportart Terroristenjagen - 
In einem E-Sport-Center wird der Kampf gegen 
den Terror bis zur Perfektion nachgespielt, taz 
03.01.2002 

32) siehe dazu Fromme, Johannes, Melanie 
Gecius: Geschlechtsrollen in Video- und Com-
puterspielen, Handbuch Medien: Computer-
spiele, BpB 1997 

33) siehe dazu Theunert, Helga: “Einsame 
Wölfe“ und „Schöne Bräute“ - Was Mädchen 
und Jungen in Cartoons finden, München 1993 

34) siehe dazu Schindler, Friedemann: Ge-
schlechtsrollen in Computer- und Videospielen, 
Search&Play 1996 

35) Schindler, Friedemann, Jens Wiemken: 
DOOM is invading my dreams - Warum ein 
Gewaltspiel Kultstatus erlangte, Handbuch 
Medien: Computerspiele, BpB 1997 und Wiem-
ken, Jens: Hardliner - Zeit für Helden, Nieder-
sächsisches Landesinstitut für Fortbildung und 
Weiterbildung im Schulwesen und Medienpä-
dagogik 

36) siehe dazu Kommentar von Christian 
Schmidt in GameStar, Januar 2001 

37) siehe dazu: Streibl, Ralf: Krieg im Compu-
terspiel - Krieg als Computerspiel und Maaß, 
Jürgen: Strategie-Computerspiele, In:http://
www.bpb.de/snp/referate/maasstrt.htm 

38) siehe Wosnicki, Krystian: Im Kopf eines 
Soldaten— Pro und Contra: Computerspiele im 
Krieg, telepolis 23.05.02 und Rötzer, Florian: 
Das Militär und die Computerspiele - Britische 
Soldaten üben mit einer realistisch modifizier-
ten Version des Computerspiels Half-Life, tele-
polis 21.06.02 

39) Rötzer, Florian: Warnung vor gewaltför-
dernden Computerspielen - Spiele als Konditio-
nierungstechniken?, telepolis 04.12.1998 und 
Die Killer-Konditionierung - Ein „Tötungs-
Experte“ über die Wirkung von Gewaltspielen, 
Süddeutsche Zeitung 27.04.02 
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Nach Ansicht von Grossmann wirken Gewalt-
spiele desensibilisierend, sie bieten gewalttäti-
ge Rollenmodelle für „leicht zu beeindruckende 
Gemüter“ und konditionieren Kinder, reflexartig 
Gegner zu töten.  

„Eines der beliebtesten Computerspiele, 
DOOM, wird vom Marine Corps der USA als 
Trainingsmittel benutzt. Wie (...) kann ein Ge-
genstand Kindern (...) angeboten werden und 
gleichzeitig wird er von den Marines zum Trai-
ning benutzt? Soldaten und Gesetzeshüter 
lernen allerdings, dass manchmal die richtige 
Entscheidung ist, nicht zu schießen. Das wird 
den Kindern durch die Spiele allerdings nicht 
beigebracht. Es gibt Beispiele von Kindern, die 
mit einer realen Waffe in der Hand so reagier-
ten, wie sie offensichtlich in den Spielen konditi-
oniert worden waren. Und mache wurden dabei 
zu Schützen, deren Trefferquote über der von 
trainierten FBI-Agenten liegt.“ 39) 

Anmerkungen 

1) siehe z. B.: Blinde-Kuh, MSN Gaming Zone, 
Sony Play Station 

2) Zum Sozialverhalten in Online-Communities 
siehe Döring, Nicola: Sozialpsychologoie des 
Internet, 1999 und Schindler, Friedemann: Cy-
bercommunities Bundeszentrale pol. Bildung 
(BpB) 1997 

3) siehe z. B.: http://www.counter-strike.de/ und 
http://www.planetquake.de/ 

4) Fritz, Jürgen, Wolfgang Fehr: Gewalt, Ag-
gression und Krieg - bestimmende Spielthema-
tiken in Computerspielen, Handbuch Medien: 
Computerspiele, BpB 1997 

5) siehe z. B: http://www.gorenight.de/ und 
http://www.comiczensur.de/ 

6) siehe z. B.: http://www.quake.com/ und 
Jörns, Gerald: ZensurEx - dem Jugendschutz 
ein Schnippchen schlagen, telepolis 17.01.02 

7) siehe z. B.: http://www.lustschmerz.de/ 

8) Zum Phänomen von Gewaltdarstellungen im 
Internet siehe ausführlich Nagenborg, Michael: 
Gewalt in den Medien - Gewaltdarstellung als 
Unterhaltung im Internet, http://www.phil.euv-
frankfurt-o.de/ie/projekte.html# 

9) Zur Faszinationskraft der Egoshooter siehe 
Schindler, Friedemann, Jens Wiemken: DOOM 
is invading my dreams, Handbuch Medien: 
Computerspiele, BpB 1997 

10) siehe zur Bevorzugung des gemeinsames 
Spielens: Dittler, Ullrich, Heinz Mandl: Compu-
terspiele unter pädagogisch-psychologischer 
Perspektive, in: Petersen, J.: Lehren und Ler-
nen im Umfeld der neuen Technologien, Frank-
furt 1994. Inzwischen gibt es das Spiel auch als 
Stand Alone-Version, die jedoch nicht mehr 
kostenlos erhältlich ist. 

11) siehe dazu Fritz, Jürgen, Wolfgang Fehr: 
Netzwerk-Spiele, Computerspiele auf dem Prüf-

stand, 76-83/98, BpB 1998 

12) siehe dazu Jörns, Gerald: Ist DOOM schuld 
am Schulmassaker in Littleton?, telepolis 
30.04.1999 

13) siehe dazu Kübler, Hans-Dieter: Medienge-
walt und politische Bildung - Aspekte des prä-
ventiven Jugendmedienschutzes, BpB 2002 

14) siehe dazu Fritz, Jürgen, Wolfgang Fehr: 
Videospiele in der Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen, BpB 1993 und Fritz, Jürgen, Wit-
ting, Esser: Wirkung virtueller Welten - Resü-
mee und Zusammenfassung, FH Köln 2001 

15) siehe dazu Möller, Klaus: ZDF-Kolumne 
Power Play 9/92, S. 57 und Rötzer, Florian: Ab 
wann werden Computerspiele tatsächlich ge-
fährlich?, telepolis 06.05.02 und Vorbild: Gewalt 
im Computerspiel telepolis (21.05.02) und 
Longbow: CS ist real ... 

16) siehe dazu Schindler, Friedemann: Rechts-
extreme Spieleclans im Internet - Spiele zwi-
schen virtueller und realer Gewalt und AJS-
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Abbildung 18: http://www.gamer-gegen-gewalt.de/ schreibt: „Spektakuläre Vorkommnisse wie 
Littleton und Bad Reichenhall erschüttern immer wieder unsere Gesellschaft. Besitzen diese Täter 
Computerspiele, ist ein Grund für Amokläufe schnell gefunden: 'Wer solche Spiele spielt, der muss 

doch einmal zur Waffe greifen!'. Dass dies nicht so ist, dafür möchte sich Gamer gegen Gewalt, 
kurz G³, stark machen. G³ möchte die Spieler in der Öffentlichkeit ins rechte Licht rücken.“ 

Trägermedien bzw. Offlinemedien. Der bisher 
im Jugendschutz angewandte nicht mehr zeit-
gemäße Begriff der (jugendgefährdenden)  
„Schriften“ wird durch den Begriff „Träger-
medien“ ersetzt. Als Trägermedien definiert das 
JuSchG „Medien mit Texten, Bildern oder Tö-
nen auf gegenständlichen Trägern, die zur Wei-
tergabe geeignet, zur unmittelbaren Wahrneh-
mung bestimmt oder in einem Vorführ- oder 
Spielgerät eingebaut sind.“ Neben den klassi-
schen Printproduktionen, wie Buch oder Zeit-
schrift, zählen zu den Trägermedien Schallplat-
ten, Video-, Audio-Kassetten, DVDs und sonsti-
ge Datenträger, wie Computerspiele oder CD-
ROMs. Das JuSchG regelt auch die Altersfrei-
gaben für Kinofilme.  

Das JuSchG unterscheidet drei Arten von Zu-
gangs- bzw. Verbreitungsbeschränkungen von 
jugendschutzrelevanten Inhalten: absolutes 
Verbreitungsverbot (v.a. bei strafrechtlich rele-
vanten Inhalten), Verbreitungsbeschränkungen 
durch Indizierung (bei gefährdenden Inhalten) 
und Verbreitungsbeschränkungen durch Alters-
kennzeichnung (bei beeinträchtigenden Inhal-
ten). 

absolutes Verbreitungsverbot 

Angebote, die gegen die Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches verstoßen (hierzu gehören 
Inhalte wie Volksverhetzung, grausame und 
unmenschliche Gewaltdarstellungen, Pornogra-
phie) sowie Inhalte, die den Krieg verherrlichen, 
die Minderjährige in unnatürlicher geschlechts-
betonter Körperhaltung darstellen, und Inhalte, 
die offensichtlich schwer jugendgefährdend 
sind, unterliegen einem absoluten Verbrei-
tungsverbot. Die Unzulässigkeitsvorschriften 
sind mit denen für Telemedien weitestgehend 
identisch.  

Vertriebsbeschränkung durch Indizierung 

Einer Vertriebsbeschränkung durch Indizierung 
unterliegen Trägermedien, die geeignet sind, 
die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen 
oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
zu gefährden. Sie sind von der Bundesprüfstel-
le für jugendgefährdende Medien in eine Liste 
jugendgefährdender Medien aufzunehmen, d.h. 
zu indizieren. Dazu zählen vor allem unsittliche, 
verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbre-
chen oder Rassenhass anreizende Medienin-
halte. Indizierte Medien sind nicht generell ver-
boten, sondern unterliegen gewissen Werbe- 
und Vertriebsbeschränkungen: Sie dürfen Kin-
dern und Jugendlichen nicht zugänglich ge-

macht und nicht an Kiosken oder im Versand-
handel verkauft werden. Sie dürfen nur in Ge-
schäftsräumen vermietet oder verkauft werden, 
zu denen Jugendliche keinen Zutritt haben. Sie 
dürfen nicht beworben werden. 

Verbreitungsbeschränkung durch Alterskenn-
zeichnung 

Nach dem JuSchG dürfen Filme sowie Film- 
und Spielprogramme (Video- und Computer-
spiele), die geeignet sind, die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchti-
gen, für bestimmte Altersstufen nicht freigege-
ben werden. Die oberste Landesbehörde oder 
eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrol-
le kennzeichnet die Filme und die Film- und 
Spielprogramme mit 

1. "Freigegeben ohne Altersbeschränkung", 
2. "Freigegeben ab sechs Jahren", 
3. "Freigegeben ab zwölf Jahren", 
4. "Freigegeben ab sechzehn Jahren", 
5. "Keine Jugendfreigabe". 

Film- oder Spielprogramme, die überhaupt nicht 
gekennzeichnet worden sind, dürfen Kindern 
und Jugendlichen nicht zugänglich gemacht 
werden und unterliegen zudem einem umfas-
senden Vertriebsverbot. 

3.2     Struktur und Organisation der Verbrei-
tungsbeschränkung und Altersfreigabe-
praxis 

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien 

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien (BPjM) besteht aus einer oder einem 
von dem Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend ernannten Vorsitzen-
den, aus einer bzw. einem von der Landesre-
gierung ernannten Beisitzerin oder Beisitzer 
und weiteren von dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend ernann-
ten Beisitzerinnen oder Beisitzern. Die Beisitze-
rinnen und Beisitzer werden aus den Kreisen 
Kunst, Literatur, Buchhandel, Verleger, Träger 
der freien sowie öffentlichen Jugendhilfe, Leh-
rerschaft, Kirchen und Länderbeisitzer ent-
sandt. 

Die BPjM kann die Inhalte von Trägermedien 
(Printprodukte und audiovisuelle Trägermedien) 
indizieren und zukünftig (ab dem 1. April 2003) 
von sich aus - auch ohne Antrag - tätig werden. 
Sie nimmt auch die Aufgabe wahr, jugendge-
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fährdende Inhalte in den Telemedien – mit Aus-
nahme des Rundfunks – festzustellen. Dabei 
muss sie die Stellungnahme der KJM einholen. 

Altersfreigaben für Filmvorführungen, Video 
und DVD 

Nach § 11 Abs. 1 JuSchG darf die Anwesenheit 
bei öffentlichen Filmveranstaltungen Kindern 
und Jugendlichen nur gestattet werden, wenn 
die Filme von der obersten Landesbehörde 
oder einer Organisation der freiwilligen Selbst-
kontrolle mit entsprechenden Alterskennzeich-
nungen (s.o.) freigegeben worden sind.  

Für die Altersfreigabe für Filme, aber auch für 
Videokassetten und vergleichbare Bildträger 
(DVD, CD-ROM u.ä.), die für die öffentliche 
Vorführung und Verbreitung vorgesehen sind, 
ist die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirt-
schaft (FSK) zuständig. Die in der Spitzenorga-
nisation der Filmwirtschaft (SPIO) zusammen-
geschlossenen Organisationen haben sich ver-
pflichtet, nur von der FSK geprüfte Produkte 
öffentlich anzubieten. Die FSK prüft im Auftrag 
der Obersten Landesjugendbehörden der Län-
der. Die Prüfgremien haben sieben Prüfer: drei 
werden von der Film- und Videowirtschaft und 
vier von gesellschaftlichen und staatlichen Ein-
richtungen benannt. 

Altersfreigaben für Computer- und Videospiele 

In dem neuen Jugendschutzgesetz ist geregelt, 
dass analog zu der Alterskennzeichnung von 
Spielfilmen und Videofilmen in Zukunft auch 
Computerspiele und Bildschirmspielgeräte mit 
einer Alterskennzeichnung versehen werden 
müssen und für Kinder und Jugendliche nur 
entsprechend dieser Alterskennzeichnung frei-
gegeben werden dürfen. Das heißt, dass Com-
puter- und Videospiele eine Kennzeichnung 
"freigegeben ohne Altersbeschränkung", 
"freigegeben ab sechs Jahren", "freigegeben 
ab zwölf Jahren" oder "freigegeben ab sech-
zehn Jahren" erhalten. Programme, die für Min-
derjährige nicht geeignet sind, erhalten die 
Kennzeichnung "keine Jugendfreigabe".  

Eine Abgabe der Trägermedien (Video, DVD, 
CD-ROM, Computerspielprogramme und Vi-
deospiele etc.) an Kinder und Jugendliche, für 
die die Trägermedien nicht freigegeben sind, 
kann zukünftig mit einem Bußgeld von bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. Filme oder 
Spielprogramme, die überhaupt nicht gekenn-
zeichnet worden sind, dürfen Kindern und Ju-
gendlichen ebenfalls nicht zugänglich gemacht 
werden und unterliegen einem umfassenden 
Vertriebsverbot.  

Anmerkungen: 

1) Die Unterscheidung zwischen Telediensten 
und Mediendiensten wird nicht mehr gemacht, 
da sie sich in der Praxis insbesondere in Bezug 
auf das Internet nicht bewährt hat. 

2) Der vollständige Text des § 4 JMStV befindet 
sich im Anhang. 

3) Der vollständige Text des § 5 JMStV befindet 
sich im Anhang. 

4) Sendezeitbeschränkungen für bestimmte 
Angebote 

5) Ausnahmeanträge können für Filme gestellt 
werden, die nach den Freigaben der Freiwilli-
gen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 
erst um 22.00 (FSK 16) oder 23.00 Uhr (FSK 
18) im Fernsehen hätten ausgestrahlt werden 
dürfen. Mit einem Ausnahmeantrag kann ein 
Anbieter z.B. beantragen, dass ein FSK 16er 
Film bereits um 20.00 Uhr ausgestrahlt werden 
darf. 

6) Im Bereich des privaten Fernsehens ist die 
Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) e.
V. tätig. Sie wird finanziert von den in der FSF 
zusammengeschlossenen Rundfunkanbietern. 
Zu ihren Aufgaben gehören: Begutachtung von 
Sendungen (v.a. Fernsehfilmen), die keine 
FSK-Freigabe haben, nach Jugendschutzge-
sichtspunkten, Empfehlungen zur Platzierung 
von Sendungen im Programm vor ihrer Aus-
strahlung, Erstellung von Gutachten für Aus-
nahmeanträge.  
Im Bereich des Internets arbeitet die Freiwillige 
Selbstkontrolle Multimedia (FSM) e.V., deren 
Mitglieder Unternehmen bzw. deren Verbände 
sind, die im Internet Dienstleistungen anbieten. 
Zu den Aufgaben der FSF gehören Verhinde-
rung der Verbreitung rechtswidriger und ju-
gendgefährdender Inhalte, die Beachtung eines 
Verhaltenskodex, der die Zugänglichmachung 
und Vermittlung von rechtswidrigen Inhalten 
untersagt. 

7) Vgl. Fußnoten 4 und 5. 

8) Die Landesmedienanstalten sind für die Zu-
lassung von privaten Rundfunkveranstaltern 
zuständig. Mit der Lizenzierung übernehmen 
die Landesmedienanstalten die Aufsichtsaufga-
ben über die zugelassenen Veranstalter. Um 
eine Einheitlichkeit der Beurteilung und der 
Sanktionen zu gewährleisten, sieht der Gesetz-
geber vor, dass die KJM die jugendschutzrele-
vanten Angebote abschließend prüft 
(Feststellung des Verstoßes) und die zuständi-
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sich gewöhnen“. 

Um ihre Produkte optimal zu vermarkten, dre-
hen die Produzenten gezielt an der Gewaltspi-
rale. So wurden in Soldier of Fortune detaillierte 
Splatterszenen gezeigt, in Rise of the Triad und 
Requiem werden Gegner vor ihrer finalen Exe-
kution zunächst nur gezielt verletzt. In Quake 2 
können Figuren in einen Fleischhäcklser ge-
worfen werden, ohne dass eine Befreiung mög-
lich ist. In Alien vs Predator 2 hat der Spieler 
die Möglichkeit, Gegnern den Kopf abzubeißen, 
um seine Gesundheit wieder aufzufrischen. 

Diese sinnlose Brutalität („viele der sadisti-
schen Tötungsmethoden sind reiner Selbst-
zweck“) geht auch vielen Spielern zu weit, da 
die Gewaltausübung sinnlos und durch die 
Spielhandlung nicht gerechtfertigt ist. 

„Hitman ist grundsätzlich ein gutes Spiel. Trotz-

dem muss sich Eidos den Vorwurf gefallen las-
sen, ausgerechnet das hinterhältige Morden 
von Menschen zur Unterhaltung zu machen, 
Motto: Töten macht Spaß. Die Serienkiller-
Simulation besitzt im Vergleich zu einschlägi-
gen Filmen keinerlei kritischen Unterton. Das ist 
nicht nur krass verharmlosend, sondern schlicht 
verantwortungslos.“ 36) 

Gewaltspiele als Ausbildungsinstru-
ment 

Egoshooter sind nicht nur Spiele, sie sind auch 
militärische Ausbildungsinstrumente. 
Schon Ronald Reagan begrüßte als US-
Präsident die elektronischen Spiele und 
ging davon aus, dass „Computerspieler 
die besseren Soldaten“ würden. 37) 

Vor allem die US-Militärs haben das Po-
tential von Kriegs- und Gewaltspielen früh 
erkannt und unterhalten seit 10 Jahren 
eine eigene Abteilung, die kommerzielle 
Spiele daraufhin überprüft, ob sie für die 
Ausbildung von Soldaten brauchbar sind. 
Schon 1995 wurde von der US-Navi ein 
eigener DOOM-Level programmiert, um 
mit seiner Hilfe Soldaten im Häuserkampf 
auszubilden. Da Egoshooter in den letzten 
Jahren immer realistischer geworden sind, 
haben in den letzten Jahren die Versuche 
zugenommen, diese Spiele bzw. die ihnen 
zu Grunde liegenden Grafikengines für die 
Anwerbung und Ausbildung von Rekruten 
einzusetzen.38) 

Im Rahmen der Anhörung „Verkauf von 
Gewalt an Kinder“ (US-Senat, Mai 1999) 
hat der Psychologie-Professor Grossmann 
(Militär-Akademie in West Point) brutale 
Videospiele als „Tötungssimulatoren“ be-
zeichnet. Er geht davon aus, dass Töten 
trainiert werden muss. 

„Es ist gar nicht so einfach, jemanden da-
zu zu bringen, Menschen zu töten. Das 
zeigen beispielsweise Erfahrungen aus 
dem zweiten Weltkrieg. Lediglich 15-20 
Prozent der Soldaten brachten es über 
sich, auf einen sichtbaren Gegner zu 
schießen. Als das Militär sich dieses ‚Pro-
blems‘ bewusst wurde, haben sie es be-

seitigt. Im Korea Krieg waren schon 55 Prozent 
der Soldaten bereit, zu schießen, in Vietnam 
waren es dann neun von zehn. Um dieses Ziel 
zu erreichen, hat das Militär effektive Methoden 
eingeführt. Unter anderem Desensibilisierung, 
Operante Konditionierung und Rollenmodelle.“ 

Abbildung 17: Werbung für World-War3 



Konfliktlösungsmodelle, sondern auch die Prä-
sentation überholter Rollenstereotype. Die Rol-
lenangebote, die den Spielern in der Welt am 
Draht gemacht werden, sind meist aus anderen 
Medien schon bekannt, die Figuren werden 
aber zum großen Teil noch klischeehafter ge-
zeichnet. Für Egoshooter typisch ist die Figur 
des „einsamen Wolfes“ als martialische, schwer 
bewaffnete „Kampfmaschine“.32) 

Der „einsame Wolf“ ist ein typisch männliches 
Konzept, das vor allem Jungen anspricht, die 
gerne groß, stark und mächtig sein wollen. 
Die „einsamen Wölfe“ sind Einzelkämpfer, die 
sich stets gegen eine bedrohliche und schein-
bar übermächtige Außenwelt wehren müssen. 
Sie können sich dabei aber nicht nur auf die 
eigene Kraft verlassen, sondern immer auch 
auf eine Fülle von Hilfsmitteln zurückgreifen, 
die Erfolg versprechen und Sicherheit vermit-
teln. „Einsamen Wölfe“ vertrauen keinem ande-
ren Menschen, sie bauen vor allem auf ihr Ar-
senal an Waffen. In diesen Spielen werden 
komplizierte menschliche Probleme auf einfa-
che Formeln reduziert: Draufschlagen und das 
Problem ist gelöst.33) 

Duke Nukem – ein typischer „ein-
samer Wolf“ aus dem gleichnamigen 
Egoshooter 

Computerspiele verändern zwar nicht die Per-
sönlichkeit der Spieler und Spielerinnen, aber 
sie können bestätigen und verstärken, was 
Kinder und Jugendliche an gesellschaftlichen 
Vorstellungen, Werten und Normen bereits 
verinnerlicht haben. Computer- und Videospiele 
wirken damit als Sozialisationsagenten, indem 
sie Identifikationsangebote machen, die von 
Kindern und Jugendlichen auch dazu benutzt 
werden können, ihre Geschlechtsrollen-Identität 
zu entwickeln. Die Wirkung liegt in dem spezifi-
schen und eingeschränkten Angebot an Erklä-
rungsmustern und „Sprachregelungen“ der Ge-
samtheit elektronischer Spiele, die im Verbund 
mit anderen Medien transportiert werden. Com-
puter- und Videospiele bieten eine „einfache“, 
reduzierte und unreflektierte Abbildung eines 
überholten Geschlechtsrollen-Verhältnisses, 
ohne zu differenzieren oder moderne, zeitge-
mäße Alternativen aufzuzeigen.34) 

Egoshooter als virtuelle Mutprobe 

„DOOM inszeniert das virulente Lebensgefühl, 
alleine zu sein in einer fremden, feindlichen 
Welt. [...] Das Spiel bietet fünf verschiedene ‚
Skill Level’, die quasi Initiationsstufen auf dem 

Weg vom verletzbaren Kind (‚I'm to young to 
die’) zum coolen ‚erwachsenen’ Mann darstel-
len. Der ‚Nightmare’-Level ist ultra-schwer und 
nur für ‚richtige Männer’ gedacht, die durch 
nichts mehr zu erschüttern sind. Die Möglich-
keit, das ‚Hineinwachsen’ in die ‚Erwachsenen-
Rolle’ spielerisch und schrittweise üben zu kön-
nen, macht den motivationalen Kern des Spiels 
aus. [...] In einer Welt, in der keine richtigen 
Abenteuer mehr zu bestehen sind und sich die 
Manns-Bilder, die durch Medien transportiert 
werden, in real life nicht leben lassen, bekommt 
DOOM den Charakter einer virtuellen Mutpro-
be. Inszeniert als Ersatz-Abenteuer (in abge-
dunkelten Räumen und angeschlossen an die 
Stereoanlage) gelingt es, ein Stück weit in die 
unwirtliche Welt der ‚Verdammnis’ einzutau-
chen und sich die gewünschten Adrenalin-Kicks 
zu holen.“ 35) 

Gewaltspiele als Ware 

Während die Spieler gegenüber Kritikern immer 
darauf verweisen, dass Egoshooter doch „nur 
Spiele“ seien, wird von der Spieleindustrie häu-
fig gerade mit dem Realismus der Spiele ge-
worben. Der Realismus von Spielen bzw. ihre 
Bezüge zur Realität werden gezielt hergestellt. 
Dies gilt insbesondere für Kriegsspiele, deren  
„Kampfeinheiten und Waffen bis ins Detail ihren 
realen Vorbildern entsprechen“ (World-War3) 
oder auf „Trainingsprogrammen der US-Army-
Elite“ basieren (Delta Force). Unter dem Motto  
„Der Tod fliegt mit ... und er liebt dich“ werden  
„atemberaubend realistische Landschaften“ 
versprochen, selbst mit Kriegsgefahren wird 
für „Echtzeitstrategie in Perfektion“ geworben:  
„Der 3. Weltkrieg beginnt ... am 21. September 
auf deinem PC“ (World-War3). 

Werbung für World-War3 – „Spiel“ mit 
der Gefahr eines dritten Weltkrieges  

Egoshooter werden von der Spieleindustrie vor 
allem auch über kalkulierte Tabubrüche ver-
marktet, die keinerlei spielerische Funktion be-
sitzen. Die Kettensäge im Spiel DOOM war als 
Waffe völlig untauglich, sie diente nur dazu, 
Assoziationen zu bekannten Splatterfilmen (z.
B. Muttertag) zu wecken und das Spiel über 
diese Tabuverletzung weltweit bekannt zu ma-
chen. Für Kritik sorgte insbesondere die Wer-
bung für den Egoshooter Kingpin – Life of Cri-
me („Schieß deinen Gegnern in die Knie, bevor 
du sie in Stücke schlägst.“). Geworben wurde 
mit einem Bild, auf dem Leichensäcken aus 
dem Kosovo-Krieg abgebildet und mit dem 
Kommentar versehen waren, „daran kann man 
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ge Landesmedienanstalt die Sanktion 
(Beanstandung, Ordnungsgeld) umsetzt. 

9) Vgl. Begründung zum Staatsvertrag über 
den Schutz der Menschenwürde und den Ju-
gendschutz in Rundfunk und Telemedien 
(Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV) 

10) Vgl. Aufzählung auf Seite 18. 

11) Bis dato kennzeichnet die Unterhaltungs-
software-Selbstkontrolle (USK) Computerspiele 
nach jugendschutzrelevanten Kriterien. Sie wird 
nur auf Antrag von Produzenten aktiv. Die Mit-
glieder der USK haben sich verpflichtet, Unter-
haltungssoftware vor Veröffentlichung auf dem 
deutschen Markt einzureichen. 

 

Anhang 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) 
§ 4 Unzulässige Angebote 

(1) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlich-
keit sind Angebote unzulässig, wenn sie 

1. Propagandamittel im Sinne des §86 des 
Strafgesetzbuches darstellen, deren Inhalt ge-
gen die freiheitliche demokratische Grundord-
nung oder den Gedanken der Völkerverständi-
gung gerichtet ist, 

2. Kennzeichen verfassungswidriger Organisa-
tionen im Sinne des §86a des Strafgesetzbu-
ches verwenden, 

3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder 
gegen eine nationale, rassische, religiöse oder 
durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufsta-
cheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen ge-
gen sie auffordern oder die Menschenwürde 
anderer dadurch angreifen, dass Teile der Be-
völkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe 
beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder 
verleumdet werden, 

4. eine unter der Herrschaft des Nationalsozia-
lismus begangene Handlung der in §6 Abs. 1 
und §7 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches 
bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet 
ist, den öffentlichen Frieden zu stören, leugnen 
oder verharmlosen, 

5. grausame und sonst unmenschliche Gewalt-
tätigkeiten gegen Menschen in einer Art schil-
dern, die eine Verherrlichung oder Verharmlo-
sung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder 
die das Grausame oder Unmenschliche des 
Vorgangs in einer die Menschenwürde verlet-

zenden Weise darstellt; dies gilt auch bei virtu-
ellen Darstellungen, 

6. als Anleitung zu einer in §126 Abs. 1 des 
Strafgesetzbuches genannten rechtswidrigen 
Tat dienen, 

7. den Krieg verherrlichen, 

8. gegen die Menschenwürde verstoßen, insbe-
sondere durch die Darstellung von Menschen, 
die sterben oder schweren körperlichen oder 
seelischen Leiden ausgesetzt sind oder waren, 
wobei ein tatsächliches Geschehen wiederge-
geben wird, ohne dass ein berechtigtes Interes-
se gerade für diese Form der Darstellung oder 
Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist 
unbeachtlich, 

9. Kinder oder Jugendliche in unnatürlich ge-
schlechtsbetonter Körperhaltung darstellen; 
dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, 

10. pornografisch sind und Gewalttätigkeiten, 
den sexuellen Missbrauch von Kindern oder 
Jugendlichen oder sexuelle Handlungen von 
Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben; 
dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, oder 

11. in den Teilen B und D der Liste nach §18 
des Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind 
oder mit einem in dieser Liste aufgenommenen 
Werk ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich 
sind. 

In den Fällen der Nummern 1 bis 4 und 6 gilt 
§86 Abs. 3 des Strafgesetzbuches, im Falle der 
Nummer 5 §131 Abs. 3 des Strafgesetzbuches 
entsprechend. 

(2) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlich-
keit sind Angebote ferner unzulässig, wenn sie 

1. in sonstiger Weise pornografisch sind, 
2. in den Teilen A und C der Liste nach §18 des 
Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind 
oder mit einem in diese Liste aufgenommenen 
Werk ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich 
sind, oder 

3. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Be-
rücksichtigung der besonderen Wirkungsform 
des Verbreitungsmediums schwer zu gefähr-
den. 

In Telemedien sind Angebote abweichend von 
Satz 1 zulässig, wenn von Seiten des Anbieters 
sichergestellt ist, dass sie nur Erwachsenen 
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zugänglich gemacht werden (geschlossene 
Benutzergruppe). 

(3) Nach Aufnahme eines Angebotes in die 
Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes 
wirken die Verbote nach Absatz 1 und 2 auch 
nach wesentlichen inhaltlichen Veränderungen 
bis zu einer Entscheidung durch die Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien.  

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV)  
§5 Entwicklungsbeeinträchtigende Angebo-
te  

(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet 
sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugend-
lichen zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beein-
trächtigen, verbreiten oder zugänglich machen, 
haben sie dafür Sorge zu tragen, dass Kinder 
oder Jugendliche der betroffenen Altersstufen 
sie üblicherweise nicht wahrnehmen. 

(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur Beein-
trächtigung der Entwicklung im Sinne von Ab-
satz 1 vermutet, wenn sie nach dem Jugend-
schutzgesetz für Kinder oder Jugendliche der 
jeweiligen Altersstufe nicht freigegeben sind. 
Satz 1 gilt entsprechend für Angebote, die mit 
dem bewerteten Angebot im Wesentlichen in-
haltsgleich sind. 

(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 
1 dadurch entsprechen, dass er 

1. durch technische oder sonstige Mittel die 
Wahrnehmung des Angebots durch Kinder oder 
Jugendliche der betroffenen Altersstufe unmög-
lich macht oder wesentlich erschwert oder 

2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder 
zugänglich gemacht werden, so wählt, dass 
Kinder oder Jugendliche der betroffenen Alters-
stufe üblicherweise die Angebote nicht wahr-
nehmen. 
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Maßnahme Inhalt 

Absolutes 
Verbreitungs-
verbot nach § 
4 JMStV: 

Gilt für Angebote, die gegen die Bestimmungen des Straf-
gesetzbuches verstoßen (hierzu gehören Inhalte wie Volks-
verhetzung, grausame und unmenschliche Gewaltdarstel-
lungen, Pornographie) sowie Inhalte, die den Krieg verherr-
lichen, die Minderjährige in unnatürlicher geschlechtsbeton-
ter Körperhaltung darstellen, und Inhalte, die offensichtlich 
schwer jugendgefährdend sind, und indizierte Angebote im 
Sinne § 18 JuSchG. 

Zugangsbe-
schränkung 
nach § 5 
JMStV: 

Gilt für Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung von 
Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchti-
gen. 

Institutionen 
der Aufsicht:  

Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) - für Teleme-
dien und für private Rundfunkanbieter 

Gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter  
jugendschutz.net 
Freiwilligen Selbstkontrolleinrichtungen 

Jugendmedienschutz in Deutschland - ein Überblick I: 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) 
Er regelt den Jugendschutz im Bereich des Rundfunks und der Telemedien, d.
h. im Fernsehen, im Hörfunk und im Internet. 
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am Ende der Filmhandlung erfolgt, nachdem 
Gewalt zuvor erfolgreich eingesetzt wurde.“25) 

Computerspiele bewirken keine Em-
pathie  

„Wenn sich die Frage nach der generellen 
‘Gefährdung’ durch Computerspiele unter 
Rückgriff auf die möglichen Wirkungen nicht 
beantworten lässt, so kann man sich zumindest 
fragen, was die bislang untersuchten Compu-
terspiele in Hinblick auf den Gefährdungsas-
pekt nicht bewirken. Und hier wird man rasch 
fündig: Sie bewirken keine Empathie. Das 
‘Gegenüber’ im Computerspiel fordert nicht 
zum Mitgefühl heraus, sondern zum taktischen 
Kalkül, zum strategischen Denken, zum reakti-
onsschnellen und angemessenen Handeln. 
Computergegner kennen keine Gefühle, sie 
besitzen keine Empathie. Ihr Handeln folgt aus-
schließlich programmierten Algorhythmen. 
Computerspieler müssen sich darauf einstellen, 
wenn sie gewinnen wollen. Und sie tun es 
auch, denn ihr ‘gutes Gefühl’, das sie im Spiel 
und danach haben wollen, hängt davon ab, 
keine Empathie zu entwickeln. Sie müssen 
lernen, dass Gefühle und Empathie in der virtu-
ellen Welt nichts zu suchen haben. Und je 
‘gewalttätiger’ und ‘brutaler’ die Spiele sind, 
umso deutlicher wird dies.“ 26) 

Sichtweisen von Gewaltspielen „Un-
heimliche Jugendkultur“ 

Viele Spieler argumentieren, dass die heutige 
Elterngeneration – genauso wie jede Elternge-
neration vor ihr – skeptisch bis ablehnend auf 
das jugendkulturelle Phänomen der Gewalt-
Computerspiele reagiere. „Die als Teil der Ju-
gendkultur ohnehin verdächtige Welt der PC- 
und Videospiele lässt sich leicht auf ‚Spiel 
gleich Gewalt‘ verdichten. (...) Was noch vor 
wenigen Jahren Rapmusik und davor Heavy-
Metal war, nämlich ein prima Sündenbock, sind 
heute die bunten Bits&Bytes. Da werden die 
üblichen Vorurteile aufgefahren: Spiele machen 
dumm, träge und gewalttätig.“ 27) 

„Es hat immer Jugendbewegungen oder Verän-
derungen in den Interessenslagen der Heran-
wachsenden gegeben. Und diese sind regelmä-
ßig auf den Widerstand der älteren Generatio-
nen gestoßen. Das ist mit Counterstrike oder 
allgemeiner mit den Computerspielen, LANs, 
Turnieren und Clans heute ganz genauso. Die 
jetzigen Generationen der bis 30-jährigen ha-
ben den Umgang mit dem Computer mehr oder 
weniger mit der Muttermilch eingesogen. Elekt-

ronische Medien und Freizeitbeschäftigungen 
sind für uns der Alltag, auch wenn das bei Älte-
ren auf wenig Verständnis stößt. Wir betreiben 
eSports, wie man in den 80ern nach den Erfol-
gen von Boris und Steffi in die Tennisvereine 
gestürmt ist. Für uns ist das normal.“28) 

Insbesondere das Spiel Counterstrike kann für 
sich in Anspruch nehmen, ein Phänomen der 
Jugendkultur zu sein, da diese Ergänzung von 
Halflife von jugendlichen Nutzern selbst entwi-
ckelt und in der Spielerszene verbreitet wurde, 
ohne kommerzielle Interessen damit zu verfol-
gen. 

„Mord ist Sport“ 

„Es ist auch nicht so, dass in den 3D-Shootern 
das kaltblütige Morden im Mittelpunkt steht. Es 
sind im Grunde zeitkritische Spiele, bei denen 
man sehr schnell und folgerichtig reagieren 
muss. Darin finden viele Spieler einer Art sport-
liche Betätigung, die sie, wenn sie miteinander 
spielen, immer weiter ausreizen und durch Trai-
ning verbessern. Also im Grunde nach der De-
vise: Mord ist Sport.“29) 

Bei LAN-Parties und Meisterschaften ist meist 
zu beobachten, dass professionelle Spieler die 
Darstellung von Splattereffekten so weit wie 
möglich ausschalten, um das Spiel zu be-
schleunigen und schnellere Reaktionen zu er-
möglichen. Grafisch detaillierte Texturen, aber 
auch Blutgespritze und abgetrennte Gliedma-
ßen kosten Zeit. Die Profispieler reduzieren 
Egoshooter auf ein abstraktes Spielfeld für vir-
tuelle Wettkämpfe. Nur die Schussgeräusche 
erinnern dann noch an den aggressiven Hinter-
grund.30) 

Netzspiele wie Counterstrike funktionieren nur 
im Team, schießwütige Einzelkämpfer sind 
chancenlos. Für Spieler ist das der wesentliche 
Unterschied zu bisherigen Computerspielen 
und macht auch ihren besonderen Reiz aus. 
Ein guter Clan braucht viel Training, um besser 
zu werden. Nach rund zwei Stunden kann man 
zwar Counterstrike spielen, um aber richtig gut 
zu werden, „muss man täglich zwei bis drei 
Stunden trainieren (...) wie bei jeder anderen 
Sportart auch.“ Inzwischen wird bei Turnieren 
und Meisterschaften um Gewinnsummen von 
bis zu 50.000 Dollar gespielt.31) 

Gewaltspiele als Sozialisationsagen-
ten  

Zum „heimlichen Lehrplan“ von Computer- und 
Videospielen gehören nicht nur zweifelhafte 



faszinierend wirken. Leistungsforderungen in 
Computerspielen sind untrennbar mit der Not-
wendigkeit verbunden, Macht zu entfalten, um 
das Spiel zu kontrollieren. Die sichtbarste und 
wirkungsvollste Form dieser Machtentfaltung ist 
in der Regel die Gewalt. Sie vermittelt ein Ge-
fühl der Stärke und der Kontrolle – ein Gefühl, 
das viele Kinder in der Realität vermissen: in 
der realen Welt werden sie kontrolliert und von 
erwachsener Macht gegängelt. Kinder „brau-
chen“ deshalb durchaus auch Gewaltspiele, um 
eigene Gewalterfahrungen und Gefühle von 
Ohnmacht und Kontrollverlust zu „verarbeiten“. 
Dabei scheint das Gefühl von Stärke und Kon-
trolle um so größer zu sein, je offener und di-
rekter die Gewalt im Spiel zu Tage tritt.22) 

Computerspiele allein machen nicht 
gewalttätig 

„Häufig wird die Gefahr beschworen, gewalthal-
tige Computerspiele würden gewalttätig ma-
chen. Dem kann so nicht zugestimmt werden. 
Nur ein kleiner Prozentsatz von Kindern spielt 
diese Spiele gerne. Beliebt sind Gewaltspiele 
vor allem bei jüngeren Erwachsenen. Wenn 
aber Kinder und Jugendliche gewalthaltige 
Computerspiele mögen, dann hat das meist 
andere Gründe, als dass sie unbedingt auch in 
der Realität Gewalt anwenden wollen. Wenn 
Kinder solche Computerspiele spielen und ge-
walttätig werden, dann ist in der sozialen Um-
welt, in der Familie oder in der Beziehung von 
Eltern und Kindern etwas nicht in Ordnung. 
Computerspiele allein führen nicht zu Gewalt.“ 
23) 

Brutale Computerspiele fördern Ag-
gressionen  

„Brutale Computerspiele fördern nach der An-
sicht [der Psychologen Craig A. Anderson und 
Brad J. Bushman von der Iowa State Universi-
ty] die Entwicklung von aggressiven Gedanken 
und aggressiven Gefühlen. Laut der Studie 
entstünden so aggressive Verhaltensmuster. 
Zudem senken derartige Spieletitel die Bereit-
schaft, anderen Personen in der Not zu helfen. 
In dem Artikel werden die Überfälle auf Schulen 
mit in Deutschland indizierten Shootern wie 
DOOM verglichen. In diesem Zusammenhang 
wird auch das Massaker an der Columbine 
High School geschildert, in der Eric Harris und 
Dylan Klebold 13 Personen töteten und 23 ver-
letzten. Laut Medienberichten spielten sie mit 
Vorliebe den in Deutschland indizierten Egos-
hooter DOOM.“24) 

Gefahr der Abstumpfung bei hohem 
Konsum von Gewaltmedien 

„Es besteht die Gefahr, dass Kinder und Ju-
gendliche durch einen hohen Konsum von Me-
diengewalt abstumpfen. Durch das häufige 
Anschauen gewalttätiger Filme kann auch die 
Regel abgeleitet werden, gewalttätiges Verhal-
ten sei etwas Normales. [...] Schließlich besteht 
die Gefahr, dass bei entsprechenden sozialen 
und individuellen Rahmenbedingungen im All-
tag Kinder und Jugendliche gewalttätige Ver-
haltensmuster aus dem Fernsehen lernen und 
übernehmen.  

Gewalttätige Verhaltensmuster werden vor al-
lem dann gelernt und übernommen, wenn sich 
die zuschauenden Kinder oder Jugendlichen 
mit dem in den Medien gezeigten Modell identi-
fizieren können, die Darstellung realistische 
Züge aufweist, Gewalt zur Problemlösung bei-
trägt und als gerechtfertigt dargestellt wird (z.B. 

Selbstjustiz), die Leiden des Opfers nicht ge-
zeigt werden und eine Bestrafung des Gewalt-
täters entweder gänzlich unterbleibt oder erst 
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Abbildung 16: Die Counterstrike-Community 
kokettiert mit dem Umschlagen von virtueller in 

reale Gewalt15) 

(4) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wir-
kung im Sinne von Absatz 1 auf Kinder oder 
Jugendliche anzunehmen, erfüllt der Anbieter 
seine Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das 
Angebot nur zwischen 23 Uhr und 6 Uhr ver-
breitet oder zugänglich gemacht wird. Gleiches 
gilt, wenn eine entwicklungsbeeinträchtigende 
Wirkung auf Kinder oder Jugendliche unter 16 
Jahren zu befürchten ist, wenn das Angebot nur 
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder zu-
gänglich gemacht wird. Bei Filmen, die nach 
§14 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes unter 12 
Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der Wahl 
der Sendezeit dem Wohl jüngerer Kinder Rech-
nung zu tragen. 

(5) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wir-
kung im Sinne von Absatz 1 nur auf Kinder zu 

befürchten, erfüllt der Anbieter von Telemedien 
seine Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das 
Angebot getrennt von für Kinder bestimmten 
Angeboten verbreitet wird oder abrufbar ist. 

(6) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichtensendun-
gen, Sendungen zum politischen Zeitgesche-
hen im Rundfunk und vergleichbare Angebote 
bei Telemedien, soweit ein berechtigtes Interes-
se gerade an dieser Form der Darstellung oder 
Berichterstattung vorliegt. 
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Maßnahme Inhalt 

Absolutes Verbrei-
tungsverbot nach § 15 
JuSchG: 

Gilt für Trägermedien, die: siehe oben, analoge 
Bestimmungen wie im § 4 JMStV. 

Vertriebsbeschrän-
kung durch Indizie-
rung nach § 18 
JuSchG: 

Gilt für Trägermedien, die geeignet sind, die Ent-
wicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden. 

Verbreitungsbe-
schränkung durch Al-
terskennzeichnung 
nach § 14 JuSchG: 

Gilt für Filme sowie Film- und Spielprogramme 
(Video- und Computerspiele), die: siehe oben, a-
naloge Bestimmungen wie im § 5 JMStV. 

Institutionen der Auf-
sicht: 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
(BPjM) 
Freiwillige Selbstkontrolleinrichtungen 
Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 

Jugendmedienschutz in Deutschland - ein Überblick II:  
Jugendschutzgesetz (JuSchG) 
Es regelt den Jugendschutz in den Trägermedien: Printmedien, Schallplatten, 
Video-, Audio-Kassetten, DVDs und sonstigen Datenträgern, wie Computer-
spiele oder CD-ROMs. Das JuSchG regelt auch die Altersfreigaben für Kinofil-
me. 



4. Gewalt(spiele) im  
Internet 

von jugendschutz.net  (i.e. Frie-
demann Schindler u.a.) 
Im Internet gibt es eine große Zahl von WWW-
Seiten, auf denen Spiele zum Download ange-
boten, besprochen, gespielt oder Spielpartner 
vermittelt werden. Im Prinzip sind es drei Kate-
gorien von Spielen:  

· Online-Adaptionen von bekannten Ge-
sellschaftsspielen Diese Spiele (z.B. Me-
mory, TicTacToe, Puzzle, Glücksrad) sind 
vor allem auf Kinderseiten oder auf kom-
merziellen Seiten zu finden. So sind bei-
spielsweise in der msn-gamezone regelmä-
ßig Zehntausende von Spielern online, um 
Spiele wie Schach oder Backgammon zu 
spielen. 1) 

· CD-ROM-basierte Netzwerk-Spiele Viele 
PC-Spiele und Konsolen-Games erlauben 
inzwischen das Spielen im so genannten 
Multiplayer-Modus (Mehrspieler-Funktion), 
bei dem das gemeinsame Spielen auch 
über das Internet organisiert wird. Neben 
Rennsimulationen handelt es sich hierbei 
insbesondere um Egoshooter ("Ego", weil 
der Spieler in der Ich-Perspektive spielt - z.
B. Quake, Counterstrike) und Strategiespie-
le (z.B. Command&Conquer, Age of Empi-
res). Voraussetzung ist der Besitz einer 
CD-ROM/DVD oder eines Spielmoduls, auf 
dem die Spieldaten gespeichert sind.  

· Originäre Onlinespiele Die Spieleland-
schaften dieser Spielekategorie existieren 
nur im Internet. Sie werden von Hundert-
tausenden von Spielern bewohnt. Es han-
delt sich in der Regel um Rollenspiele wie 
Ultima Underworld oder Everquest, in de-
nen die Kommunikation unter den Spielern 
im Vordergrund steht. Vorläufer waren die 
so genannten Multi-User-Dungeons, die 
bereits in den 70er Jahren entstanden 
sind.2)  

Jugendschutzrelevant sind vor allem die CD-
ROM bzw. modul-basierten Netzwerk-Spiele. 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass über das 
Internet in erster Linie das gemeinsame Spielen 
organisiert, vermittelt und begleitet wird. Vor-
aussetzung ist der Besitz eines Datenträgers 
(CD-ROM, Modul), auf dem sämtliche Daten 

der Spielelandschaft und der Spielfiguren ge-
speichert sind und der bei indizierten Spielen 
nur Erwachsenen zugänglich sein sollte. Beim 
Spielen werden über das Internet nur Daten 
über Position und Aktivitäten der Figuren im 
Spiel ausgetauscht.  

Raubkopien von Ego-Shootern werden über 
das Internet vor allem über so genannte Warez-
Sites verbreitet. Inzwischen sind die Spiele 
aber so groß, dass ein Downloaden nur für 
User rentabel ist, die über eine permanente 
Internetanbindung ohne Volumenbegrenzung 
verfügen (DSL-Verbindung mit Flatrate). Für die 
Masse der Jugendlichen ist das Kopieren einer 
Spiele-CD billiger und einfacher, z.T. finden sie 
spielbare Demo-Versionen aber auch auf den 
CD-ROMs, die Spielezeitschriften beigelegt 
werden.  

Es gibt eine große und sehr vitale Online-
Spielerszene im Internet, die sich vor allem um 
das Spielen von Ego-Shootern organisiert. Die 
Websites dieser Szene dienen dem Austausch 
von Neuigkeiten über Spiele, der Weitergabe 
von Tipps&Tricks, der Auswertung und Verab-
redung von Clan-Matches oder Clan-Ligen, 
dem Austausch und der Entwicklung von Erwei-
terungen für Spiele (so genannte MODs), von 
neuen Szenarien für den Mehrspielermodus (so 
genannte MAPS) und von individuellen Figu-
rendarstellungen (so genannte Skins). Diese 
Sites sind Kommunikationsplattformen, die die 
Spiele um einen kommunikativen Kontext er-
weitern.3) 

Bei den meisten Spielesites steht die Kommuni-
kation im Vordergrund. Ein Vorgehen gegen 
diese Angebote würde weniger die Spiele 
selbst treffen, als vielmehr das gemeinsame 
Spielen und die (Meta-)Kommunikation unter 
den Spielern beschränken.  

„Der Rekurs auf Werte und Normen, sofern er 
sich auf Altersfreigaben und Indizierungen be-
grenzt, ist der Versuch, Grenzpfähle gegen das 
Maßlose zu setzen [...] Entscheidend wird aber 
etwas anderes sein: die Einbeziehung der virtu-
ellen Welt in einen angemessenen sozialen 
Kontext. Gemeint damit ist das gemeinsame 
Spiel, das Gespräch über Spielerfahrungen und 
Spielinteressen, die Erörterung über den Wert 
bestimmter Spiele. Im Kontext der virtuellen 
Welt [und] in der Realität unseres alltäglichen 
Lebens [...] müsste Raum für Empathie ge-
schaffen werden: gegenüber anderen Vorstel-
lungen, unterschiedlichen Meinungen, einander 
widerstrebenden Wertvorstellungen.“4)  
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Wer Einfluss auf die Spielewelten von Kindern 
und Jugendlichen bekommen will, darf ihnen 
nicht vorschnell vorwerfen, dass sie zu viele 
schlechte Spiele spielen. Kinder und Jugendli-
che gehen vielfach wesentlich differenzierter, 
kompetenter und kritischer auch mit problemati-
schen Spielen um, als Erwachsenen dies ver-
muten. Es ist zunächst wichtig, Sachkunde zu 
erlangen, auch feine Unterschiede zwischen 
Spielen wahrzunehmen und das zu kennen, 
wovon Kinder und Jugendliche reden. Es muss 
darum gehen, verstehen zu lernen, was Spiele-
kids an problematischen Spielen interessiert 
und fasziniert.  

Die uneindeutigen Ergebnisse der Wirkungsfor-
schung verweisen auf die Notwendigkeit, die 
Auseinandersetzung mit problematischen Spie-
len vor Ort zu führen. Die kritische Diskussion 
muss sich auf die Spiele beziehen, die für Kin-
der und Jugendliche aktuell von Interesse sind, 
und kann dabei die spezifische Rezeption und 
Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen 
einbeziehen. Anders als die Forschung kennen 
Eltern und Pädagogen den konkreten Kontext, 
in dem ihre Kinder spielen. Vor Ort besteht 
auch die Chance nachzuvollziehen, warum 
Kinder oder Jugendliche ein bestimmtes Spiel 
brauchen und wie sie es nutzen, oder zu beo-
bachten, welche Wirkungen davon ausgehen.  

Es erscheint „gewinnbringender, mit Hilfe eines 
Gespräches über das Spiel, in Erfahrung zu 
bringen, was Kinder und Jugendliche am jewei-
ligen Spiel fasziniert, wie sie es erleben und 
welche für den Spieler eventuell wichtigen Le-
bensthemen ein Spiel aufgreift. [...] Dieses Wis-
sen kann dann als Basis dienen, bestimmte 
Spiele begründet zu untersagen und gleichzei-
tig Alternativen aufzuzeigen, durch die Kinder 
und Jugendliche in der Lage sind, ihre Interes-
sen oder ihre Bedürfnisse auf eine gewinnbrin-
gendere Art zu bearbeiten.“20)  

Große Unklarheit besteht insbesondere bei der 
Beurteilung von Spielangeboten und Spieler-
communities im Internet. Webseiten, auf denen 
Informationen und Tools getauscht und Diskus-
sionen über Spiele geführt werden, gehören zu 
den von Jugendlichen am häufigsten besuch-
ten Websites im Internet. Auf diesen Angeboten 
wird einerseits ein großes Kommunikationsbe-
dürfnis und das kreative Potential der Spieler 
sichtbar, andererseits werden aber auch in gro-
ßem Umfang problematische Einstellungen 
propagiert und indizierte Spiele „beworben“. Es 
wäre zunächst nötig, die Spielewelten im Inter-
net genauer zu untersuchen und eine Strategie 
zu erarbeiten, wie die positiven Aspekte des 

vernetzten Spielens unterstützt werden können, 
an welchen Stellen Interventionen seitens des 
Jugendschutzes sinnvoll sind und wie Selbstre-
gulierungen der Spielercommunity unterstützt 
werden können.  

Von der Industrie sind in diesem Bereich insbe-
sondere Selbstbeschränkungen zu fordern. In 
einem Code of Conduct der Spieleproduzenten 
könnte z.B. vereinbart werden, auf den Vertrieb 
von Spielen mit sadistischen Gewaltdarstellun-
gen freiwillig zu verzichten, Spiele nicht über 
Tabubrüche zu vermarkten oder in der Wer-
bung für Gewaltspiele keine Bezüge zur Reali-
tät herzustellen, sondern nur auf spielerische 
Qualitäten abzuheben. Selbiges gilt für Spiele-
zeitschriften. Sie müssen die Besprechung von 
Gewaltspielen verantwortlich handhaben und 
sollten auch genauer überprüfen, welche Pre-
views und Demoversionen sie auf ihren Heft-
CD verbreiten.  

Anhang 

Thesen zur Wirkung von Spie-
len 

Spiele werden unterschiedlich genutzt  

„Wie ein Spieler die Spielinhalte wahrnimmt 
und welche Bedeutung er den Inhalten zumisst, 
ist sowohl abhängig von seinen realen Lebens-
erfahrungen als auch von intertextuellen Bezü-
gen des jeweiligen Spielers zu anderen Me-
dien. Somit bestimmen im wesentlichen das 
Alter des Spielers, seine Sozialisation, seine 
aktuelle Lebenssituation, seine Vorerfahrungen 
und seine Spielvorlieben nicht nur die Auswahl 
eines Spieles, sondern auch die Art und Weise 
wie es erlebt wird.  

Bereits in der Spieleauswahl [werden] bestimm-
te bestehende Interessen oder Bedürfnisse der 
Spieler deutlich. [...] Es ist durchaus möglich, 
dass ein bestimmtes Spiel auf einen User keine 
bedenklichen Einflüsse hat, während dasselbe 
Spiel bei einem anderen User gleichwohl in der 
Lage sein kann, bereits vorhandene problemati-
sche Dispositionen, Schemata und Neigungen 
zu verstärken.“ 21) 

Kinder „brauchen“ auch Gewaltspiele  

Wenn man sich die Hitlisten von Computerspie-
len anschaut, dann stellt man fest, dass viele 
Spitzentitel Gewalt, Aggression und Krieg the-
matisieren. Es drängt sich dabei die Frage auf, 
warum solche Gewaltszenarien auf Spieler so 



kommt die Kommunikation unter den Spielern, 
die Organisation von Spiele-Sessions (LAN-
Parties, Clan-Wars) und die Beziehungspflege 
zu Mitspielern 
einen großen 
Stellenwert. Wer 
sich in Netzspie-
len nicht sozial 
verhält (auch bei 
Gewaltspielen, in 
denen es darum 
geht, Gegner zu 
liquidieren) und 
die Interessen 
von Spielern 
missachtet, wird 
als Mitspieler un-
interessant. Wie 
bei einem Box-
kampf müssen 
Regeln eingehal-
ten werden, die 
auch nach ei-
nem „tödlichen“ 
Kampf die Kom-
munikation zwi-
schen den Kont-
rahenten ermögli-
chen und Lust 
auf ein neues 
Spiel mit dem 
Gegner machen.  

Netzwerkspiele wie Counterstrike 
setzen ein Zusammenspiel der Ak-
teure voraus, die sich üblicherweise 
in Spielgruppen (so genannte Clans) 
längerfristig organisieren. Das ge-
plante, koordinierte und organisierte 
Handeln innerhalb von Teams führt 
in Netzwerkspielen meist schneller 
zum Ziel als blinder Aktivismus von 
Einzelgängern.  

Ethisch-moralische Grenzsetzung  

Unabhängig von der Frage, ob schädliche Wir-
kungen von Computerspielen nachweisbar 
sind, gibt es die Notwendigkeit, unter morali-
schen Gesichtspunkten zu entscheiden, welche 
Szenarien auf den Computerbildschirmen von 
Kindern und Jugendlichen zugelassen werden 
sollen und welche nicht. „Brutale, ungehemmte, 
menschenverachtende und – vernichtende Ge-
walt als einzig mögliche Spielhandlung über-
schreitet eindeutig die Grenze dessen, was 
Kindern und Jugendlichen zugemutet werden 
darf – unabhängig davon, ob eine solche Ge-

waltdarstellung schädigende Wirkungen hat 
oder sozialethisch desorientiert.“18)  

Für die gesellschaftliche Rechtfertigung jugend-

schützender Regelungen ist ein eindeutiger 
Nachweis von kausalen Gefährdungszusam-
menhängen nicht nötig, um Produktion und 
Verbreitung von Medieninhalten einzuschrän-
ken, die dem geltenden Menschenbild wider-
sprechen oder überholte archaische Konfliktlö-
sungen propagieren. Bei der Entscheidung, ob 
ein Spiel „jugendgefährdend“ ist, sind primär 
pädagogische und ethisch-moralische Kriterien 
anzuwenden.19)  

Schlussfolgerungen für den Jugend-
schutz  

Abbildung 15: Spieler von Counterstrike müssen sich in 
der Tötungsleistung von Waffen auskennen (vgl. http://

www.hlcounterstrike.de/) 

Benelli M3 Super 90 
Preis:                              1700 $ 
Schaden:                        20x8 
Magazingrösse:               8/32 
Nachladegeschwindigkeit:          1s + (0.5s jede Patrone) 
Treffsicherheit:               bei kurzer distanz relativ genau 
Feuerrate:                       80 Schuss/min 
Rüstungsfaktor:               0 
Benötigte Treffer:           2 im Nahkampf 
Einsatz unter Wasser:    nein 
Kommentar zur Waffe:   Kopftreffer tödlich; nur im Nah-
kampf effektiv  
Kaufoption:                     Terrorists/Counter-Terrorists 
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Gewalt-Sites im Internet  

Häufig handelt es sich bei Gewaltdarstellungen 
im Internet um Importe aus anderen Medien (z.
B. Szenenfotos oder Videoausschnitte aus Hor-
rorfilmen, die in den deutschen Video- und Ki-
nofassungen herausgeschnitten wurden).5) 

Es gibt aber auch internettypische Gewaltdar-
stellungen, die teilweise in anderen Medien in 
dieser Form nicht vorstellbar wären oder dort 
faktisch nicht zugänglich sind:  

· Gewaltcomputerspiele        
Software-Hersteller nutzen das Netz, um 
den Spielern Video-Previews, kostenlose 
Demo-Versionen oder Vorankündigungen 
von ihren Spielen anzubieten. Es gibt aber 
auch eine ganze Reihe von Seiten, die z.B. 

Anweisungen oder so genannte Blutpat-
ches verbreiten, mit deren Hilfe Entschär-
fungen von Spielen für den deutschen 
Markt (z.B. Verzicht auf Splatterszenen) 
rückgängig gemacht werden können.6)  

· Gewaltdarstellung in sexuellen      
Kontexten   
Relativ selten sind „echte“ gewaltpornogra-
fische Darstellungen im Internet, weit ver-
breitet jedoch Gewaltdarstellungen im Be-
reich der S/M, BDSM oder Bizarr-Szene. 
Die „Amateure“ sind eher bei Freehostern 
und in Online-Communities zu finden, biz-

zare Fetish-Sektionen gibt es aber auch in 
jedem gut sortierten kommerziellen Porno-
Angebot, die insbesondere im Ausland 
auch frei zugänglich sind. Jugendbeein-
trächtigende Gewaltdarstellungen sind je-
doch auch in den Erotik-Sektionen von In-
ternet-Portalen oder in BDSM-Magazinen 
zu finden7)  

· Tasteless-Darstellungen    
Internettypisch sind Foto- und Videosamm-
lungen von verletzten, verunstalteten, toten 
und getöteten Menschen. Bekannteste Bei-
spiele sind die Sites rotxxx.com (USA) und 
ogrxxx.com (NL), die von Free-Speech-
Anhängern betrieben werden. Besonders 
drastisch sind Gewaltdarstellungen bei 
ogrxxx.com. Dort werden beispielsweise so 
genannte WTC-Jumper (Menschen, die am 

11.09.01 aus dem brennenden 
World-Trade-Center gesprungen 
sind) und zuletzt das Propaganda-
Video mit der Exekution des gekid-
nappten amerikanischen Wallstreet 
Journalisten Pearl präsentiert. Taste-
less-Darstellungen und Snuff-Videos 
sind insbesondere auch in Filesha-
ring-Systemen wie morpheus, kazaa 
oder edonkey problemlos zu finden.  

Über die Relevanz von Gewaltdar-
stellungen im Internet für Kinder und 
Jugendliche und ihre möglichen Wir-
kungen weiß man derzeit wenig. Es 
gibt aber Hinweise, dass insbeson-
dere Tasteless-Sites wie rotxxx.com 
von Kindern ab etwa 12 Jahren im 
Rahmen von virtuellen Mutproben 
genutzt werden. Obwohl rotxxx.com 
indiziert ist und in Deutschland nicht 
beworben werden darf, wird die Ad-
resse per Mund-zu-Mund-Propa-
ganda weiter verbreitet.8)  

Gewaltspiele           
Epocheprägende Gewaltspiele  

Der Markt der Computer- und Videospiele ist 
extrem schnelllebig und vielfältig. Die meisten 
Spiele, die entwickelt werden, sind bereits nach 
wenigen Wochen wieder vom Markt ver-
schwunden, nur wenige Spiele haben eine Le-
bensdauer von mehreren Jahren. In der drei-
ßigjährigen Geschichte dieses Neuen Mediums 
hat sich gezeigt, dass fundamentale Neuerun-
gen nur etwa alle fünf Jahre entwickelt werden. 
Waren in der Frühzeit der Computerspiele 
Spiele wie Pong und Pac Man epocheprägend, 
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Abbildung 13: Exzessive Gewaltdarstellung im Spiel  
„Soldier of Fortune“ 



sind der Egoshooter DOOM (1993) und das 
Netzwerkspiel Counterstrike (1998) die letzten 
Spiele gewesen, die einer ganzen Epoche ih-
ren Stempel aufgedrückt haben.  

DOOM – Beginn der Epoche der 
Egoshooter (1993)  

Ziel des Spieles ist es, als Soldat einen Plane-
ten von Monstern und Mutanten zu befreien. 
Neben vielen zukunfts-
weisenden Features 
(Netzwerk-Option, Edi-
tierbarkeit, Vertrieb über 
Internet) hat dieses 
Spiel vor allem die sub-
jektive Kameradarstel-
lung in der Welt der 
Computerspiele etab-
liert. Der Spieler schlüpft 
in die Rolle des Helden 
und betrachtet aus sei-
nen Augen die Szenerie. 
Er bewegt sich dabei 
wie in realer Umgebung: 
er läuft vorwärts, dreht 
sich und weicht nach 
links oder rechts aus. 
Die dreidimensionale 
virtuelle Welt, in der sich 
der Spiele bewegt, wird 
in Echtzeit berechnet 
und war zum Zeitpunkt 
des Erscheinens des 
Spiels spektakulär.  

DOOM – Action-
film zum Mitspie-
len  

Alle Versionen von DOOM, aber auch alle ähn-
lichen Egoshooter (z.B. Duke Nukem, Quake) 
wurden in Deutschland indiziert. Von den meis-
ten aktuellen Egoshootern gibt es aber ent-
schärfte deutsche Versionen, die auf Splatteref-
fekte verzichten und damit unterhalb der Indi-
zierungsschwelle bleiben.9)  

Counterstrike – Durchbruch der 
Netzwerkspiele (1998)  

Counterstrike ist ein Zusatzmodul (im Fachjar-
gon "Mod") für den Egoshooter Halflife, der von 
Spielefreaks speziell für Netzwerksessions ent-
wickelt und kostenlos über das Internet verbrei-
tet wurde. Untersuchungen haben seit Jahren 
ergeben, dass Spieler das gemeinsame Spie-
len dem Alleinspiel vorziehen. Mit Counterstrike 

hat die Spielerszene selbst eine epocheprägen-
de Multiplayer-Landschaft hervorgebracht. 
Counterstrike war das erste erfolgreiche Spiel, 
das nur noch im Netz gespielt werden konnte. 
Die Spieler organisieren sich in so genannten 
Clans, um auf LAN-Parties oder im Internet in 
so genannten Clan-Wars gegeneinander anzu-
treten. Im Zusammenhang mit Counterstrike ist 
in den letzten Jahren eine vielfältige und un-
überschaubare Landschaft von Spieleclans 

entstanden. Den „Durchbruch“ schaffte das 
Spiel mit Hilfe mehrerer Computermagazine, 
die Counterstrike auf beigelegten CDs kosten-
los mitlieferten. 10) 

Counterstr ike – „ Mul t ip layer-
Games oder: die soziale Dimension 
des Computerspiels“  11) 

Vom Grundprinzip her ähnelt Counterstrike 
dem „Räuber und Gendarm“-Spiel. Zunächst 
muss sich jeder Spieler entscheiden, in wel-
ches der beiden konkurrierenden Teams 
(Terrorist oder Counterterrorist) er sich einteilt. 
Dabei stehen die beiden Teambezeichnungen 
nicht unbedingt für die Einteilung zwischen  
„Gut“ und „Böse“. Im Rahmen verschiedener 
Szenarien muss eine der beiden Gruppen ei-
nen Auftrag erledigen, was die jeweils andere 

Abbildung 14: Ein Spieler des rechtsextremen Clans Sturmabteilung 
posiert auf der Clanpage mit echter Waffe  
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Gruppe zu verhindern versucht. Beispielsweise 
kann ein Ziel für Counterterroristen die Befrei-
ung von Geiseln sein.  

Wirkung von Gewaltspielen  

Seit Beginn der Computerspiele-Entwicklung 
wird die Nutzung und Wirkung dieses neuen 
Mediums erforscht, insbesondere im Hinblick 
auf mögliche Gewaltwirkungen. Die Ergebnisse 
sind uneindeutig und widersprüchlich. Direkte 
Wirkungen in dem Sinne, dass ein Spieler nach 
einem blutrünstigen Deathmatch mit der Pump-
gun auf die Straße läuft und dort wahllos alles 
abschlachtet, sind nicht nachweisbar. Compu-
terspiele schaffen keine neuen Einstellungen 
und Handlungsbereitschaften, vorhandene Dis-
positionen werden aber stabilisiert und ver-
stärkt.12)  

Es gilt als sicher, dass Mediengewalt negative 
Effekte haben kann. Der in der Öffentlichkeit 
beliebte direkte Schluss vom Inhalt von  
„Killerspielen“ auf deren Wirkungen ist aber 
unzulässig. Der Wirkungszusammenhang zwi-
schen Spieler und Spielen ist so komplex, dass 
generelle Aussagen zur Wirkung von Gewalt-
darstellungen nicht gemacht werden können.13)  

Untersuchungen zur Wirkung von Spielen wei-
sen auf ein Wechselverhältnis zwischen den 
Angeboten des Spiels auf der einen Seite und 
den Erwartungen des Spielers auf der anderen 
Seite hin: der Spieler wählt das Spiel, das zu 
ihm passt und ihm in seinen Wünschen, seiner 
Handlungsbereitschaft und seinen Vorstellun-
gen „entgegenkommt“.14)  

Gefahr des Umschlagens von virtuel-
ler in reale Gewalt  

Bei der Suche nach Erklärungen für die Eskala-
tion der Gewalt werden Computerspiele nicht 
erst seit Erfurt als „Vorbereitung für den Ernst-
fall“ bezeichnet. Schon vor 10 Jahren behaup-
tete der ZDF-Redakteur Klaus Möller, dass sich 
Computergewalt nahtlos in der Realität fort-
setzt, „wenn in Hoyerswerda Asylbewerber aus 
der Stadt geprügelt und Ausländer ermordet 
werden.“ Die Spieleszene hält diese Gefahr für 
absurd und „spielt“ gerne mit den Befürchtun-
gen derjenigen, denen die neuen Spielewelten 
fremd sind.  

Die Wirkungsforschung versucht Hinweise da-
für zu liefern, unter welchen Bedingungen die 
Gefahr eines Umschlagens von virtuellem Ge-
waltspielen in reales Gewalthandeln größer 
wird. Die Schwelle für ein Umschlagen des 

virtuellen Gewaltspielens in reales Gewalthan-
deln scheint z.B. besonders in rassistischen 
Kontexten niedriger zu sein – es sind nicht 
mehr virtuelle Opfer, sondern reale politische 
Gegner, die abgeschossen werden. Es gab 
einige Beispiele, in denen aus Nazi-Ideologie, 
Gewaltfaszination und virtuellem Killertraining 
ein mörderisches Gebräu entstanden ist (z.B. 
Littleton, Bad Reichenhall, Sascha F.).16)  

„Heimlicher Lehrplan“ von Gewalt-
spielen  

In der Vergangenheit wurden vor allem die vor-
dergründigen Gewaltaspekte in Spielen disku-
tiert, dem „heimlichen Lehrplan“ von Computer-
spielen dagegen kaum Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Dazu gehören nicht nur die zweifelhaf-
ten Konfliktlösungs-Modelle, sondern auch die 
propagierten Rollenmuster (Prinzessinnen, die 
darauf warten, von starken, männlichen Helden 
befreit zu werden) und eine Darstellung gesell-
schaftlicher Realität, die auf ökonomische As-
pekte verkürzt wird (Geld regiert die Welt) und 
jegliche demokratische Elemente vermissen 
lässt (autoritäre Staatsmänner, die selbstherr-
lich und diktatorisch über das Wohl von Völkern 
entscheiden).  

Auch wenn man davon ausgehen kann, dass 
Computerspiele nicht direkt wirken, so wirken 
sie doch vermittelt, nicht als einzelnes Spiel, 
sondern als immer gleiche Inszenierung typi-
scher Muster, die sich durch ihre allgegenwärti-
ge Präsenz auch in anderen Massenmedien 
gegenseitig verstärken. Computerspiele dienen 
somit auch immer der „Einübung, der sprachli-
chen Verschlüsselung, der Systematisierung 
und der Speicherung wichtiger Erfahrungen mit 
der Welt und sich selbst“. Sie sind „So-
zialisationsagenten für eine auf Leistung und 
Leistungszwang ausgerichtete Gesell-
schaft“ (Prof. Fritz), sie trainieren, Leistungsan-
forderungen locker und wie selbstverständlich 
anzunehmen, cool zu reagieren und Leistungs-
stress ohne Murren zu bewältigen. Emanzipato-
rische Inhalte, das Leiden der Opfer, das Mitge-
fühl für andere, all das wird im Computerspiel 
ausgespart. Computerspiele sind keine Lernfel-
der für prosoziale Einstellungen.17)  

Wirkung von Netzwerkspielen  

Weitgehend ungeklärt ist die Frage der Wirkun-
gen bei Netzwerkspielen wie Counterstrike, die 
nicht gegen eine programmierte Maschine, 
sondern gegen und zusammen mit anderen 
Menschen gespielt werden. In Netgames be-


